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Neue Fassung der HGO Alte Fassung

§ 1 § 1
Wesen und Rechtsstellung der Gemeinde Wesen und Rechtsstellung der Gemeinde

(1) Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Sie 

fördert das Wohl ihrer Bevölkerung in freier Selbstverwaltung, durch 

direkte Mitbestimmungs- und Entscheidungsrechte ihrer 

Gemeindeangehörigen und durch ihre von den wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen gewählten Organe.

(1) Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Sie 

fördert das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre 

von der Bürgerschaft gewählten Organe.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften. (2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften.

§ 2
Wirkungskreis der Gemeinden

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmen, ausschließliche und 

eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung. Die 

vorhandenen Sonderverwaltungen sind möglichst auf die 

Gemeindeverwaltung zu überführen. Neue Sonderverwaltungen sollen 

grundsätzlich nicht errichtet werden

§ 3 § 3
Neue Pflichten Neue Pflichten
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Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt 

werden; dieses hat gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln. 

Dabei ist ein angemessener Kostenausgleich im Sinne einer strikten 

Konnexität zwischen Aufgabenverantwortung und Kostenlast 

vorzunehmen. Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch 

Gesetz zulässig. Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze 

bedürfen der Zustimmung der Ministerin des Innern; dies gilt nicht für 

Verordnungen der Landesregierung. Dabei ist das Einvernehmen mit 

den kommunalen Spitzenverbänden herzustellen. 

Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt 

werden; dieses hat gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln. 

Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch Gesetz zulässig. 

Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der 

Zustimmung des Ministers des Innern; dies gilt nicht für Verordnungen 

der Landesregierung.

§ 4 § 4

Weisungsaufgaben, Auftragsangelegenheiten Weisungsaufgaben, Auftragsangelegenheiten

(1) Den Gemeinden können durch Gesetz Aufgaben zur Erfüllung nach 

Weisung übertragen werden; das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen 

und den Umfang des Weisungsrechts und hat gleichzeitig die 

Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Weisungen sollen sich auf 

allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die 

Einzelausführung eingreifen. Die Gemeinden sind verpflichtet, die zur 

Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen zur 

Verfügung zu stellen.

(1) Den Gemeinden können durch Gesetz Aufgaben zur Erfüllung nach 

Weisung übertragen werden; das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen 

und den Umfang des Weisungsrechts und hat gleichzeitig die 

Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Weisungen sollen sich auf 

allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die 

Einzelausführung eingreifen. Die Gemeinden sind verpflichtet, die zur 

Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen zur 

Verfügung zu stellen.

(2) Die Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen nehmen die 

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörden und Kreisordnungsbehörden 

als Auftragsangelegenheit wahr. Ihnen können durch Gesetz weitere 

Aufgaben als Auftragsangelegenheit übertragen werden; das Gesetz hat 

die Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Gemeinden sind verpflichtet, 

die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen 

zur Verfügung zu stellen. Die Bürgermeisterin (Oberbürgermeisterin) 

nimmt die Aufgaben in alleiniger Verantwortung wahr. Die Zuständigkeit 

der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands in haushalts- und 

personalrechtlichen Angelegenheiten und die Bestimmungen des § 71 

über die Abgabe von Verpflichtungserklärungen bleiben unberührt.

(2) Die Bürgermeister und Oberbürgermeister nehmen die Aufgaben 

der örtlichen Ordnungsbehörden und Kreisordnungsbehörden als 

Auftragsangelegenheit wahr. Ihnen können durch Gesetz weitere 

Aufgaben als Auftragsangelegenheit übertragen werden; das Gesetz hat 

die Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Gemeinden sind verpflichtet, 

die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen 

zur Verfügung zu stellen. Der Bürgermeister (Oberbürgermeister) 

nimmt die Aufgaben in alleiniger Verantwortung wahr. Die 

Zuständigkeit der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands in 

haushalts- und personalrechtlichen Angelegenheiten und die 

Bestimmungen des § 71 über die Abgabe von 

Verpflichtungserklärungen bleiben unberührt
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(3) In Auftragsangelegenheiten können die Fachaufsichtsbehörden der 

ihrer Aufsicht unterstellten Bürgermeisterin (Oberbürgermeisterin) 

Weisungen auch im Einzelfall erteilen. Wenn es den Umständen des 

Einzelfalls nach erforderlich ist, können die Aufsichtsbehörden die 

Befugnisse der ihrer Aufsicht unterstellten Behörde ausüben.

(3) In Auftragsangelegenheiten können die Fachaufsichtsbehörden dem 

ihrer Aufsicht unterstellten Bürgermeister (Oberbürgermeister) 

Weisungen auch im Einzelfall erteilen. Wenn es den Umständen des 

Einzelfalls nach erforderlich ist, können die Aufsichtsbehörden die 

Befugnisse der ihrer Aufsicht unterstellten Behörde ausüben.

(4) Für die Bestimmung von hauptamtlichen Beigeordneten zu 

ständigen Vertreterinnen der Bürgermeisterin (Oberbürgermeisterin) in 

anderen als ordnungsbehördlichen Auftragsangelegenheiten gilt § 85 

Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung in der Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174, 284), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 22), 

entsprechend.

(4) Für die Bestimmung von hauptamtlichen Beigeordneten zu 

ständigen Vertretern des Bürgermeisters (Oberbürgermeisters) in 

anderen als ordnungsbehördlichen Auftragsangelegenheiten gilt § 85 

Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung in der Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174, 284), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 22), 

entsprechend.

(5) Die Bürgermeisterin (Oberbürgermeisterin) stellt in Fragen 

des übertragenen Wirkungskreises das Benehmen mit dem 

Gemeindevorstand her. Hierzu unterrichtet sie in den 

Angelegenheiten der Abs. 1 bis 4 die Gemeindevertretung in der 

darauffolgenden Sitzung, soweit es sich nicht um 

Angelegenheiten der laufenden Verwaltung handelt. 

§ 4a § 4a
Zusätzliche Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 

50000 Gemeindeangehörigen

Zusätzliche Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 

50000 Einwohnern

Kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 50000 

Gemeindeangehörigen erfüllen neben den Aufgaben nach § 2 

zusätzlich die ihnen durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragenen 

Aufgaben.

Kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 50000 Einwohnern erfüllen 

neben den Aufgaben nach § 2 zusätzlich die ihnen durch Gesetz oder 

Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben.

§ 4b § 4b
Gleichberechtigung von Frau und Mann Gleichberechtigung von Frau und Mann
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(1) Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der 

Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe 

der Gemeinden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe können die 

Gemeinden Gleichstellungsbeauftragte bestellen.

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung 

von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Durch die 

Einrichtung von Frauenbüros oder vergleichbare Maßnahmen wird 

sichergestellt, dass die Verwirklichung dieses Auftrages auf der 

Gemeindeebene erfolgt. Dieser Aufgabenbereich ist von einer Frau 

wahrzunehmen und in der Regel einem hauptamtlichen Wahlbeamten 

zuzuordnen.

(2) In kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehr als 15 

000 Gemeindeangehörigen sowie in kreisfreien Städten sind 

hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und 

Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen 

berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von 

Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten 

Stellung in der Gesellschaft haben.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten 

ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des 

Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung und ihrer 

Ausschüsse  teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu 

erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 

Aufgabenbereichs unterrichten.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte berichtet der 

Gemeindevertretung jährlich über die Maßnahmen, die die 

Gemeinde zur Umsetzung des Verfassungsauftrages aus Artikel 

3 Abs. 2 des Grundgesetzes durchgeführt hat, und über deren 

Auswirkungen.

(6) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die 

ihren Aufgabenbereich berühren, den Beschlussvorlagen der 

Bürgermeisterin widersprechen; in diesem Fall hat die 

Bürgermeisterin die Gemeindevertretung zu Beginn der 

Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe 

hinzuweisen.
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(7) Das Nähere zu den Absätzen regelt die Hauptsatzung.

§ 4c § 4c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise, 

insbesondere durch einen Kinder- und Jugendbeirat, beteiligen. 

Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene 

Beteiligung der Gemeindeangehörigen hinaus geeignete Verfahren 

entwickeln und durchführen.

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 

beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz 

vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren 

entwickeln und durchführen.

§ 4d
Klimaschutz- und Energiebeauftragte

(1) Die hessischen Gemeinden sind dem Klima- und 

Ressourcenschutz verpflichtet. Zur Wahrnehmung dieser 

Aufgabe können die Gemeinden Klimaschutz- und 

Energiebeauftragte bestellen.

(2) In kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehr als 15 

000 Gemeindeangehörigen sowie in kreisfreien Städten sind 

hauptamtlich tätige Klimaschutz- und Energiebeauftragte zu 

bestellen.

(3) Die Tätigkeit der Beauftragten erstreckt sich unter anderem 

über die Bereiche Energieerzeugung- und verbrauch, Sanieren 

und Bauen, Mobilität und Raumordnung, Landwirtschaft und 

Ernährung, Abfallwirtschaft, kommunale Beschaffung, 

Förderprogramme, Globale Verantwortung und 

Öffentlichkeitsarbeit. 
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Zu den Aufgaben der Klimaschutz- und Energiebeauftragten 

gehören insbesondere: 

a) die Erarbeitung eines kommunalen Klimaschutz- und 

Energiekonzeptes.

b) die Erarbeitung einer kommunalen Energiebilanz.

c) die regelmäßige Überprüfung und öffentliche 

Berichterstattung über den Stand der Klimaschutzbemühungen 

der Gemeinde.

d) Beratung und Stellungnahme bei allen klimarelevanten 

Entscheidungen der Gemeinde und Zusammenarbeit mit allen 

Gremien. 

(4) Die Klimaschutz- und Energiebeauftragte kann in 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des 

Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung und ihrer 

Ausschüsse  teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu 

erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 

Aufgabenbereichs unterrichten.

(5) Die Klimaschutz- und Energiebeauftragte berichtet der 

Gemeindevertretung jährlich über die ergriffenen Maßnahmen 

und über deren Auswirkungen.

(6) Die Klimaschutz- und Energiebeauftragte kann in 

Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den 

Beschlussvorlagen der Bürgermeisterin widersprechen; in 

diesem Fall hat die Bürgermeisterin die Gemeindevertretung zu 

Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine 

wesentlichen Gründe hinzuweisen.

(7) Das Nähere zu den Absätzen regelt die Hauptsatzung.
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§ 5 § 5
Satzungen Satzungen

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft durch Satzung regeln, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. Satzungen bedürfen der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde nur, soweit eine Genehmigung in den Gesetzen 

ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft durch Satzung regeln, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. Satzungen bedürfen der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde nur, soweit eine Genehmigung in den Gesetzen 

ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(2) Der Entwurf der Satzung mit ihren Anlagen ist unverzüglich 

nach der Vorlage an die Gemeindevertretung, spätestens am 

zwanzigsten Tag vor der Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung, an vierzehn Tagen öffentlich auszulegen. 

Die Auslegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 

(3) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige 

Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße bedroht 

werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige 

Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße bedroht 

werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

(4) Satzungen sind öffentlich bekannt zu machen. Sie treten, wenn kein 

anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der 

Bekanntmachung in Kraft.

(3) Satzungen sind öffentlich bekannt zu machen. Sie treten, wenn kein 

anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der 

Bekanntmachung in Kraft.

(5) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der 

Vorschriften der §§ 53, 56, 58, 82 Abs. 3 und des § 88 Abs. 2 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 

öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung 

der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. § 25 Abs. 6, §§ 

63, 74 und 138 bleiben unberührt.

(4) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der 

Vorschriften der §§ 53, 56, 58, 82 Abs. 3 und des § 88 Abs. 2 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 

öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung 

der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. § 25 Abs. 6, §§ 

63, 74 und 138 bleiben unberührt.

§ 6
Hauptsatzung
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(1) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In der 

Hauptsatzung ist zu ordnen, was nach den Vorschriften dieses Gesetzes 

der Hauptsatzung vorbehalten ist; auch andere für die Verfassung der 

Gemeinde wesentliche Fragen können in der Hauptsatzung geregelt 

werden.

(2) Die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung 

bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen. 

Im letzten Jahr der Wahlzeit der Gemeindevertretung sollen keine 

wesentlichen Änderungen der Hauptsatzung vorgenommen werden

§ 7
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden erfolgen in einer 

örtlich verbreiteten, mindestens einmal wöchentlich erscheinenden 

Zeitung oder in einem Amtsblatt. Parallel ist die Veröffentlichung 

auf der Internetseite der Gemeinde vorzunehmen. 

(2) Die Ministerin des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung 

Näheres über Form und Verfahren der öffentlichen Bekanntmachungen. 

Sie kann zulassen, dass in Gemeinden unter einer bestimmten 

Gemeindeangehörigenzahl oder für bestimmte Bekanntmachungen 

andere als die in Abs. 1 bezeichneten Formen festgelegt werden. Sie 

kann die Aufnahme nichtamtlicher Nachrichten und Anzeigen in 

Amtsblättern untersagen oder beschränken.

(2) Der Minister des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung Näheres 

über Form und Verfahren der öffentlichen Bekanntmachungen. Er kann 

zulassen, dass in Gemeinden unter einer bestimmten Einwohnerzahl 

oder für bestimmte Bekanntmachungen andere als die in Abs. 1 

bezeichneten Formen festgelegt werden. Er kann die Aufnahme 

nichtamtlicher Nachrichten und Anzeigen in Amtsblättern untersagen 

oder beschränken.

(3) Die Gemeinde regelt im Rahmen der Vorschriften der Abs. 1 und 2 

die Form ihrer öffentlichen Bekanntmachungen in der Hauptsatzung.

§ 8 § 8
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Gemeindeangehörige Einwohner und Bürger

Gemeindeangehörig ist, wer in der Gemeinde seinen Wohnsitz 

hat. (1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat.

(2) Bürger der Gemeinde sind die wahlberechtigten Einwohner.

§ 8a § 8c
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen 

und Sachverständigen

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen 

und Sachverständigen

(1) Kindern und Jugendlichen können in ihrer Funktion als Vertreter von 

Kinder- oder Jugendinitiativen in den Organen der Gemeinde und ihren 

Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten Anhörungs-, Vorschlags- und 

Redemöglichkeiten eingeräumt werden. Entsprechendes gilt für 

Vertreterinnen von Beiräten, Kommissionen und für Sachverständige. 

Die zuständigen Organe der Gemeinde können hierzu entsprechende 

Regelungen festlegen.

(1) Kindern und Jugendlichen können in ihrer Funktion als Vertreter von 

Kinder- oder Jugendinitiativen in den Organen der Gemeinde und ihren 

Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten Anhörungs-, Vorschlags- und 

Redemöglichkeiten eingeräumt werden. Entsprechendes gilt für 

Vertreter von Beiräten, Kommissionen und für Sachverständige. Die 

zuständigen Organe der Gemeinde können hierzu entsprechende 

Regelungen festlegen.

(2) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt. (2) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 8b(neu)
Gemeindeantrag

(1) Gemeindeangehörige, die das 14. Lebensjahr vollendet 

haben, können beantragen, dass in der Gemeindevertretung 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft behandelt werden. 

Dies gilt nicht, wenn innerhalb des letzten Jahres bereits ein 

zulässiger Antrag gleichen Inhalts behandelt wurde.

(2) Der Gemeindeantrag ist schriftlich bei dem 

Gemeindevorstand einzureichen. Er muss eine Begründung 

enthalten.



Seite 10

(3) Ein Gemeindeantrag muss von mindestens 1 vom Hundert, 

jedoch von nicht mehr als 2 000 Gemeindeangehörigen im Sinne 

von Abs. 1 unterzeichnet sein.

(4) Wurden die Anforderungen an einen Gemeindeantrag erfüllt, 

so muss der Gemeindeantrag auf der nächstmöglichen Sitzung 

der Gemeindevertretung öffentlich beraten und entschieden 

werden. Die Initiatoren des Gemeindeantrags haben zu diesem 

Punkt Rederecht.

§ 8c § 8a

Gemeindeversammlung Bürgerversammlung

(1) Zur Unterrichtung und Anhörung über Angelegenheiten der 

Gemeinde soll mindestens einmal im Jahr eine 

Gemeindeversammlung abgehalten werden. In größeren Gemeinden 

können Gemeindeversammlungen auf Teile des Gemeindegebiets 

beschränkt werden. 

(1) Zur Unterrichtung der Bürger über wichtige Angelegenheiten der 

Gemeinde soll mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung 

abgehalten werden. In größeren Gemeinden können 

Bürgerversammlungen auf Teile des Gemeindegebiets beschränkt 

werden.

(2) Die Gemeindeversammlung wird von der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung im Benehmen mit dem Gemeindevorstand 

einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens eine Woche vor dem 

festgesetzten Termin unter Angabe von Zeit, Ort und Gegenstand durch 

öffentliche Bekanntmachung. An der Gemeindeversammlung 

können auch Personen teilnehmen, die nicht 

Gemeindeangehörige im Sinne des § 8 sind. 

(2) Die Bürgerversammlung wird von dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung im Benehmen mit dem Gemeindevorstand 

einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens eine Woche vor dem 

festgesetzten Termin unter Angabe von Zeit, Ort und Gegenstand durch 

öffentliche Bekanntmachung. Zu den Bürgerversammlungen können 

auch nichtwahlberechtigte Einwohner zugelassen werden.

(3) Eine Gemeindeversammlung kann auch nach den 

Regelungen des § 8b (Gemeindeantrag) einberufen werden. 0

(4) Die Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Gemeindeversammlung. Sie kann Sachverständige und 

Beraterinnen zuziehen. Der Gemeindevorstand nimmt an den 

Gemeindeversammlungen teil; er muss jederzeit gehört werden.

(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Bürgerversammlung. Er kann Sachverständige und Berater zuziehen. 

Der Gemeindevorstand nimmt an den Bürgerversammlungen teil; er 

muss jederzeit gehört werden.
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§ 8d § 8b
Gemeindebegehren und Gemeindeentscheid Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Die Gemeindeangehörigen können über eine wichtige Angelegenheit

der Gemeinde einen Gemeindeentscheid beantragen

(Gemeindebegehren). Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass

über eine Angelegenheit der Gemeinde ein Gemeindeentscheid

stattfindet

(1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine wichtige 

Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen 

(Bürgerbegehren).

(2) Ein Gemeindeentscheid findet nicht statt über (2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem 

Gemeindevorstand oder der Bürgermeisterin obliegen,

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem 

Gemeindevorstand oder dem Bürgermeister obliegen,

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, 2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung,

2. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreterinnen, der 

Mitglieder des Gemeindevorstands und der sonstigen 

Gemeindebediensteten,

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder des 

Gemeindevorstands und der sonstigen Gemeindebediensteten,

3. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der 

Eigenbetriebe), die Gemeindeabgaben und die Tarife der 

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,

4. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der 

Eigenbetriebe), die Gemeindeabgaben und die Tarife der Versorgungs- 

und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,

4. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses (§§ 

112 und 114s) der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der 

Eigenbetriebe,

5. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses (§§ 

112 und 114s) der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der 

Eigenbetriebe,

5. Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie über 6. Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie über

6. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.
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(3) Das Gemeindebegehren muss bei der Gemeinde eingereicht

werden und eine mit Ja oder Nein zu entscheidende

Fragestellung und eine Begründung enthalten sowie bis zu drei

Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden

zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder ihres

Ausscheidens können auf den Unterschriftenlisten zusätzlich

stellvertretende Personen benannt werden. Das zuständige

Gemeindeamt erstellt umgehend eine Einschätzung über die

Kosten, die sich aus der Verwirklichung des mit dem

Einwohnerbegehren verfolgten Anliegens ergeben würden. Die

Antragstellerinnen sind verpflichtet, die geschätzten Kosten auf

den Unterschriftslisten oder Unterschriftsbögen anzugeben und

dem Gemeindevorstand den Beginn der Unterschriftensammlung

schriftlich unter Einreichung eines Musterbogens anzuzeigen.

Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben.

(4) Das Gemeindebegehren kann nur von Gemeindeangehörigen

unterzeichnet werden, die am Tag der Einreichung des

Gemeindebegehrens wahlberechtigt sind. Für die Feststellung

der Zahl der gültigen Unterschriften ist das von der Gemeinde

zum Stand dieses Tages anzulegende Wählerinnenverzeichnis

maßgebend.

(3) Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei dem Gemeindevorstand 

einzureichen; richtet es sich gegen einen Beschluss der 

Gemeindevertretung, muss es innerhalb von sechs Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein. Es muss die zu 

entscheidende Frage, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen 

Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten 

der verlangten Maßnahme enthalten sowie bis zu drei 

Vertrauenspersonen bezeichnen, die zur Entgegennahme von 

Mitteilungen und Entscheidungen der Gemeinde sowie zur Abgabe von 

Erklärungen gegenüber dem Gemeindevorstand ermächtigt sind. Das 

Bürgerbegehren muss von mindestens zehn vom Hundert der bei der 

letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der wahlberechtigten 

Einwohner unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung der Unterzeichner 

muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. § 3a des 

Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

(5) Ein Gemeindebegehren muss in Gemeinden

bis zu 10.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 10 v.H.,

bis zu 20.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 9 v.H.,
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bis zu 30.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 8 v.H.,

bis zu 100.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 6 v.H.,

bis zu 500.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 5 v.H.,

mit mehr als 500.000 Gemeindeangehörigen von mindestens 3 

v.H.

der wahlberechtigten Gemeindeangehörigen unterschrieben 

sein.

(6) Über die Zulässigkeit des Gemeindebegehrens entscheidet

der Gemeindevorstand unverzüglich, spätestens innerhalb eines

Monats nach Einreichung des Gemeindebegehrens. Gegen die

Entscheidung können die vertretungsberechtigten Personen des

Einwohnerbegehrens ohne Vorverfahren Klage erheben.

(7) Ist die Zulässigkeit des Gemeindebegehrens festgestellt,

darf bis zur Durchführung des Einwohnerentscheids eine dem

Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane

nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen

Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu

diesem Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der

Gemeinde hierzu bestanden.

(8) Der Gemeindeentscheid ist an einem Sonntag innerhalb von

drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des

Gemeindebegehrens durchzuführen; der Gemeindevorstand

kann die Frist im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten

Personen des Gemeindebegehrens um höchstens drei Monate

verlängern. Die Kosten des Gemeindeentscheids trägt die

Gemeinde. Stimmberechtigt sind alle Gemeindeangehörigen

nach § 30 Abs. 1. Die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung ist

zu gewährleisten.

(4) Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand 

haben, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein 

Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Über die Zulässigkeit eines 

Bürgerbegehrens entscheidet die Gemeindevertretung. Der 

Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemeindevertretung die 

Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahmen 

beschließt.
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(9) Ist in einer Gemeinde ein Ortsbezirk gebildet worden, so

kann über Angelegenheiten, die dem Ortsbeirat zur

Entscheidung übertragen sind, auch innerhalb des Ortsbezirks

ein Gemeindeentscheid stattfinden. Stimmberechtigt sind alle im

Ortsbezirk wohnhaften Gemeindeangehörigen nach § 30 Abs. 1.

Das Gemeindebegehren ist bei der Ortsvorsteherin zur

Weiterleitung an die Gemeindevertretung einzureichen. Die

Vorschriften der Absätze 2 bis 15 finden entsprechend

Anwendung.

(5) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die von 

den Gemeindeorganen vertretene Auffassung dargelegt werden.

(10) Bei einem Gemeindeentscheid ist die gestellte Frage in dem

Sinn entschieden, in dem sie von der Mehrheit der abgegebenen

gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in

Gemeinden

bis zu 50.000 Gemeindeangehörigen mindestens 20 v.H.,

bis zu 100.000 Gemeindeangehörigen mindestens 15 v.H.,

mit mehr als 100.000 Gemeindeangehörigen mindestens 10 v.H.

der Stimmberechtigten beträgt.

Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.

Sollen an einem Tag mehrere Gemeindeentscheide stattfinden,

hat der Gemeindevorstand eine Stichfrage für den Fall zu

beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten

Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise

beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann diejenige

Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. Bei

Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der

Gemeindeentscheid, dessen Frage mit der höchsten

Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.
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(11) Der Gemeindeentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses

der Gemeindeversammlung. Der Gemeindeentscheid kann nur

durch einen neuen Gemeindeentscheid abgeändert werden, es

sei denn, dass sich die dem Gemeindeentscheid zugrunde

liegende Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert hat. Der

Gemeindeentscheid entfällt, wenn die Gemeindevertretung die

Durchführung der mit dem Gemeindebegehren verlangten

Maßnahme in unveränderter Form oder in einer Form, die von

den das Gemeindebegehren vertretenden Personen gebilligt

wird, beschließt. Für einen Beschluss nach Satz 1 gilt die

Bindungswirkung des Satz 2 entsprechend.

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne 

entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen 

beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens fünfundzwanzig 

vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit 

gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche 

Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung die 

Angelegenheit zu entscheiden.

(12) Wird ein Gemeindeentscheid durchgeführt, muss die 

Gemeinde den Gemeindeangehörigen die Standpunkte und 

Begründungen der Gemeindevertretung oder des zuständigen 

Ausschusses und den Antragstellenden des 

Gemeindeentscheides in gleichem Umfang schriftlich darlegen.

(7) Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 6 erforderliche Mehrheit 

erhalten hat, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der 

Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung kann einen 

Bürgerentscheid frühestens nach drei Jahren abändern. Die §§ 63 und 

138 finden keine Anwendung.

(13) Das Ergebnis des Gemeindeentscheids ist in der Gemeinde

in der ortsüblichen Weise bekanntzumachen. (8) Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz.

(14) Die Gemeinden können das Nähere durch Satzung regeln.

Das Recht auf freies Unterschriftensammeln darf nicht

eingeschränkt werden.

§ 8e
Gemeindepetition
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Jede Person hat das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten 

mit Anträgen, Hinweisen und Beschwerden einzeln oder 

gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung zu wenden. Zur 

Erledigung der Anträge, Hinweise und Beschwerden kann die 

Gemeindevertretung einen Ausschuss bilden. Die Einreicherin ist 

innerhalb von vier Wochen in Form einer schriftlichen 

Stellungnahme der Gemeindevertretung zu unterrichten. Ist dies 

nicht möglich, erhält sie einen Zwischenbescheid. Die 

Gemeindevertretung soll innerhalb von 3 Monaten über die 

Anträge, Hinweise und Beschwerden entscheiden.

§ 9 § 9

Organe Organe

(1) Die von den wahlberechtigten Gemeindeangehörigen gewählte 

Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die 

wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie 

führt in Städten die Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung.

(1) Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste 

Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und 

überwacht die gesamte Verwaltung. Sie führt in Städten die 

Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung.

(2) Die laufende Verwaltung besorgt der Gemeindevorstand. Er ist 

kollegial zu gestalten und führt in Städten die Bezeichnung Magistrat.

§ 10
Vermögen und Einkünfte

Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, 

dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

§ 11
Aufsicht
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Die Aufsicht des Staates schützt die Gemeinden in ihren Rechten und 

sichert die Erfüllung ihrer Pflichten.

§ 11a
Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weiblicher oder 

männlicher Form geführt.

§ 12
Name

Die Gemeinden führen ihre bisherigen Namen. Die oberste 

Aufsichtsbehörde kann auf Antrag oder nach Anhörung der Gemeinde 

den Gemeindenamen ändern; sie bestimmt auch den Namen einer neu 

gebildeten Gemeinde. Sie entscheidet weiterhin über die Änderung der 

Schreibweise und die Beifügung von Unterscheidungsmerkmalen. Über 

die besondere Benennung von Gemeindeteilen entscheidet die 

Gemeinde.

§ 13
Bezeichnungen

(1) Die Bezeichnung Stadt führen die Gemeinden, denen diese 

Bezeichnung nach dem bisherigen Recht zusteht. Die Landesregierung 

kann die Bezeichnung Stadt an Gemeinden verleihen, die nach 

Gemeindeangehörigenzahl, Siedlungsform und 

Wirtschaftsverhältnissen städtisches Gepräge tragen.

(1) Die Bezeichnung Stadt führen die Gemeinden, denen diese 

Bezeichnung nach dem bisherigen Recht zusteht. Die Landesregierung 

kann die Bezeichnung Stadt an Gemeinden verleihen, die nach 

Einwohnerzahl, Siedlungsform und Wirtschaftsverhältnissen städtisches 

Gepräge tragen.

(2) Die Gemeinden können auch andere Bezeichnungen, die auf der 

geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der Bedeutung der 

Gemeinde beruhen, weiterführen. Die Ministerin des Innern kann nach 

Anhörung der Gemeinde derartige Bezeichnungen verleihen oder 

ändern.
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§ 14

Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wappen und Flaggen. Sie 

sind berechtigt, diese zu ändern oder neue Wappen und Flaggen 

anzunehmen.

(2) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. Gemeinden, die zur Führung 

eines Wappens berechtigt sind, führen dieses in ihrem Dienstsiegel. Die 

übrigen Gemeinden führen in ihrem Dienstsiegel die Wappenfigur des 

Landes. Das Nähere bestimmt die Ministerin des Innern.

§ 15
Gebietsbestand

(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grundstücke, die nach 

geltendem Recht zu ihr gehören (Gemarkung). Grenzstreitigkeiten 

entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(2) Jedes Grundstück muss zu einer Gemeinde gehören. Die Ministerin 

des Innern kann jedoch, wenn besondere Gründe vorliegen, zulassen, 

dass Grundstücke außerhalb einer Gemeinde verbleiben (gemeindefreie 

Grundstücke). Neue gemeindefreie Grundstücke dürfen nur unter den 

Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 gebildet werden. Die Ministerin des 

Innern regelt die Verwaltung der gemeindefreien Grundstücke durch 

Verordnung.

§ 16

Grenzänderung
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(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Gemeindegrenzen 

geändert, Gemeinden aufgelöst oder neu gebildet und Gemeindeteile zu 

gemeindefreien Grundstücken erklärt werden. Die beteiligten 

Gemeinden und Landkreise sind vorher zu hören. Die Neubildung 

gemeindefreier Grundstücke ist nur zulässig, wenn sie von den 

beteiligten Gemeinden beantragt wird.

(2) Werden durch die Änderung von Gemeindegrenzen die Grenzen von 

Landkreisen berührt, so bewirkt die Änderung der Gemeindegrenzen 

auch die Änderung der Kreisgrenzen.

§ 17
Verfahren

(1) Sind die beteiligten Gemeinden und Landkreise einverstanden, kann 

die Landesregierung die Grenzänderung aussprechen und den Tag der 

Rechtswirksamkeit bestimmen. In Fällen von geringer Bedeutung kann 

die Aufsichtsbehörde die Änderung der Gemeindegrenzen aussprechen; 

geringe Bedeutung hat eine Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als 

drei vom Hundert des Gebiets der abgebenden Gemeinde und nicht 

mehr als insgesamt 200 Gemeindeangehörige erfasst.

(1) Sind die beteiligten Gemeinden und Landkreise einverstanden, kann 

die Landesregierung die Grenzänderung aussprechen und den Tag der 

Rechtswirksamkeit bestimmen. In Fällen von geringer Bedeutung kann 

die Aufsichtsbehörde die Änderung der Gemeindegrenzen aussprechen; 

geringe Bedeutung hat eine Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als 

drei vom Hundert des Gebiets der abgebenden Gemeinde und nicht 

mehr als insgesamt 200 Einwohner erfasst.

(2) Ist eine Gemeinde oder ein Landkreis mit der Grenzänderung nicht 

einverstanden, bedarf es eines Gesetzes.

§ 18
Auseinandersetzung und Übergangsregelung

(1) Die beteiligten Gemeinden können Vereinbarungen über die aus 

Anlass der Grenzänderung zu regelnden Einzelfragen, insbesondere die 

Auseinandersetzung, die Rechtsnachfolge, das Ortsrecht und die 

Verwaltung, treffen (Grenzänderungsvertrag). Der 

Grenzänderungsvertrag bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
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(2) Kommt ein Grenzänderungsvertrag zwischen den beteiligten 

Gemeinden nicht zustande oder wird der Grenzänderungsvertrag von 

der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, regelt diese das Erforderliche. 

Das Gleiche gilt, soweit der Grenzänderungsvertrag keine erschöpfende 

Regelung enthält.

(3) Die Genehmigung des Grenzänderungsvertrags und die 

Entscheidung der Aufsichtsbehörde über die Auseinandersetzung 

begründen Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie bewirken den 

Übergang, die Beschränkung oder Aufhebung von dinglichen Rechten. 

Die Aufsichtsbehörde ersucht die zuständigen Behörden um die 

Berichtigung des Grundbuchs, des Wasserbuchs und anderer 

öffentlicher Bücher.

(4) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des 

Gemeindegebiets erforderlich werden, sind frei von öffentlichen 

Abgaben und Gebühren.

§ 19
Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer 

Leistungsfähigkeit die für ihre Gemeindeangehörigen erforderlichen 

wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen 

Einrichtungen bereitzustellen.

(1) Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer 

Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, 

sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen 

bereitzustellen.

(2) Sie kann bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für die 

Grundstücke ihres Gebiets den Anschluss an Wasserleitung, 

Kanalisation, Straßenreinigung, Fernheizung und ähnliche der 

Volksgesundheit dienende Einrichtungen (Anschlusszwang) und die 

Benutzung dieser Einrichtungen und der Schlachthöfe 

(Benutzungszwang) vorschreiben. Die Satzung kann Ausnahmen vom 

Anschluss- und Benutzungszwang zulassen. Sie kann den Zwang auf 

bestimmte Teile des Gemeindegebiets und auf bestimmte Gruppen von 

Grundstücken oder Personen beschränken.
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(3) Sie können durch Satzung bestimmen, dass im 

Gemeindegebiet oder in Teilen davon die Verwendung 

bestimmter Brennstoffe untersagt wird oder bestimmte 

Heizungsarten vorgeschrieben werden, wenn dies zum Erreichen 

lokaler Klimaschutzziele, zur rationellen Verwendung von 

Energie oder zur Vermeidung von Gefahren, Umweltbelastungen 

oder unzumutbaren Nachteilen oder unzumutbaren 

Belästigungen dient. Danach vorgeschriebene Heizungsarten 

dürfen keine höheren Umweltbelastungen und keinen höheren 

Primärenenergieverbrauch verursachen als ausgeschlossene 

Arten. 

§ 20
Teilnahme an öffentlichen Einrichtungen und Gemeindelasten

(1) Die Gemeindeangehörigen sind im Rahmen der bestehenden 

Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu 

benutzen, und verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen.

(1) Die Einwohner der Gemeinden sind im Rahmen der bestehenden 

Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu 

benutzen, und verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen.

(2) Grundbesitzerinnen und Gewerbetreibende, die nicht in der 

Gemeinde wohnen, sind in gleicher Weise berechtigt, die öffentlichen 

Einrichtungen zu benutzen, die in der Gemeinde für Grundbesitzerinnen 

und Gewerbetreibende bestehen, und verpflichtet, für ihren Grundbesitz 

oder Gewerbebetrieb im Gemeindegebiet zu den Gemeindelasten 

beizutragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für juristische Personen und 

für Personenvereinigungen.

§ 21 § 21
Ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Tätigkeit
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(1) Eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde kann allen 

wahlberechtigten Gemeindeangehörigen übertragen werden. Die 

besonderen Voraussetzungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im 

Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2 und § 72 Abs. 2 bleiben unberührt. 

Die Gemeindeangehörigen sind verpflichtet, eine ehrenamtliche 

Tätigkeit für die Gemeinde zu übernehmen und auszuüben; dies 

gilt nicht für das Amt der Bürgermeisterin, Beigeordneten und 

das Amt der Kassenverwalterin. Die Übernahme und Ausübung 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit kann unter den Voraussetzungen 

des § 23 durch Gemeindeangehörige abgelehnt werden. 

(1) Eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde soll nur Bürgern 

übertragen werden, die sich in der Gemeinde allgemeinen Ansehens 

erfreuen und das Vertrauen ihrer Mitbürger genießen; die besonderen 

Voraussetzungen für ehren- amtliche Tätigkeiten im Sinne des § 61 

Abs. 2 Satz 2 und § 72 Abs. 2 bleiben unberührt. Der Bürger ist 

verpflichtet, eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde zu 

übernehmen und auszuüben; dies gilt nicht für das Amt des 

Bürgermeisters, des Beigeordneten und des Kassenverwalters.

(2) Die Berufung zu ehrenamtlicher Tätigkeit obliegt dem 

Gemeindevorstand, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bei 

Übernahme ihrer Tätigkeit ist die ehrenamtlich Tätige zur 

gewissenhaften und unparteiischen Ausübung und zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten; die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. Die 

Berufung kann, wenn sie nicht auf Zeit erfolgt ist, jederzeit 

zurückgenommen werden.

(3) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über (Keine Vorschläge) 

bleiben unberührt.

§ 22
Persönliche Dienste
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Die Gemeinde ist berechtigt, zur Erfüllung dringlicher öffentlicher 

Aufgaben die Gemeindeangehörigen für eine beschränkte Zeit zu 

persönlichen Diensten und anderen Leistungen im Rahmen des 

Herkömmlichen heranzuziehen; hierbei sind die persönlichen 

Verhältnisse der Gemeindeangehörigen angemessen zu 

berücksichtigen. Zu Leistungen nach Satz 1, mit Ausnahme von 

persönlichen Diensten, können auch juristische Personen und 

Personenvereinigungen sowie solche Personen herangezogen werden, 

die nicht in der Gemeinde wohnen, jedoch in der Gemeinde Grundbesitz 

haben oder ein Gewerbe betreiben. Der Kreis der Verpflichteten sowie 

die Art und der Umfang der Leistungen sind durch Satzung festzulegen.

§ 23
Ablehnungsgründe

(1) Die wahlberechtigten Gemeindeangehörigen können die 

Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ablehnen oder ihr 

Ausscheiden verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ob ein 

wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die für die Berufung zuständige 

Stelle.

(1) Der Bürger kann die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die für die 

Berufung zuständige Stelle.

(2) Als wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 gilt insbesondere, wenn die 

wahlberechtigte Gemeindeangehörige:

1. bereits mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde ausübt,

2. mindestens acht Jahre als Mitglied der Gemeindevertretung angehört 

hat oder sonst ehrenamtlich für die Gemeinde tätig war,

3. ein geistliches Amt verwaltet,

4. ein öffentliches Amt verwaltet und die Anstellungsbehörde feststellt, 

dass die ehrenamtliche Tätigkeit mit ihren Dienstpflichten nicht 

vereinbar ist,
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5. durch die persönliche Fürsorge für ihre Familie fortwährend 

besonders belastet ist,

6. mindestens zwei Vormundschaften, Pflegschaften oder Betreuungen 

führt,

7. häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist,

8. anhaltend krank ist,

9. mindestens 60 Jahre alt ist.

§ 24 § 24
Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht

(1) Die ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit, 

über die ihr dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten 

Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Belange von 

öffentlichen Interesse, Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder 

über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 

Geheimhaltung bedürfen.

(1) Der ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung seiner 

Tätigkeit, über die ihm dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten 

Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 

dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder 

ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(2) Die ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung der 

Bürgermeisterin über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit 

zu wahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder 

Erklärungen abgeben.

(2) Der ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung des 

Bürgermeisters über Angelegenheiten, über die er Verschwiegenheit zu 

wahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder 

Erklärungen abgeben.

(3) Die Genehmigung, als Zeugin auszusagen, darf nur versagt werden, 

wenn die Aussage dem Wohle des Bundes, eines Landes, der Gemeinde 

oder eines anderen Trägers der öffentlichen Verwaltung Nachteile 

bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden 

oder erheblich erschweren würde.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, 

wenn die Aussage dem Wohle des Bundes, eines Landes, der Gemeinde 

oder eines anderen Trägers der öffentlichen Verwaltung Nachteile 

bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden 

oder erheblich erschweren würde.
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(4) Ist die ehrenamtlich Tätige Beteiligte in einem gerichtlichen 

Verfahren oder soll ihr Vorbringen der Wahrnehmung ihrer 

berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, 

wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt sind, nur versagt werden, 

wenn ein zwingendes öffentliches Interesse dies erfordert. Wird sie 

versagt, so ist der ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den 

die öffentlichen Interessen zulassen.

(4) Ist der ehrenamtlich Tätige Beteiligter in einem gerichtlichen 

Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner 

berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, 

wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt sind, nur versagt werden, 

wenn ein zwingendes öffentliches Interesse dies erfordert. Wird sie 

versagt, so ist dem ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den 

die öffentlichen Interessen zulassen.

§ 24a § 24a
Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer (1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. ohne wichtigen Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

ablehnt oder ihre Ausübung verweigert,

1. ohne wichtigen Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

ablehnt oder ihre Ausübung verweigert,

2. die Pflichten des § 24 oder des § 26 verletzt. 2. die Pflichten des § 24 oder des § 26 verletzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend 

Euro geahndet werden, sofern die Gemeindevertretung dies mit 

zwei Drittel ihrer Mitglieder beschließt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend 

Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

§ 25
Widerstreit der Interessen

(1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtlicher Tätigkeit in einer 

Angelegenheit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er

1. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmittelbaren 

Vorteil oder Nachteil erlangen kann,
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2. Angehörige einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichneten 

Personenkreis gehört,

3. eine natürliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Gesetzes oder 

in der betreffenden Angelegenheit kraft Vollmacht vertritt (Einzel- oder 

Gesamtvertretung),

4. bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach 

Nr. 1 gegen Entgelt beschäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit gegeben ist,

5. bei einer juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 als Mitglied 

des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig 

ist, es sei denn, dass sie diesem Organ als Vertreterin oder auf 

Vorschlag der Gemeinde angehört,

6. in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit tätig 

geworden ist.

Satz 1 gilt nicht, wenn jemand an der Entscheidung lediglich als 

Angehörige einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, deren 

gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen und 

Abberufungen.

(3) Ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt, entscheidet das Organ 

oder Hilfsorgan, dem die Betroffene angehört oder für das sie die 

Tätigkeit ausübt.

(4) Wer annehmen muss, weder beratend noch entscheidend mitwirken 

zu dürfen, hat dies vorher der Vorsitzenden des Organs oder 

Hilfsorgans, dem sie angehört oder für das sie die Tätigkeit ausübt, 

mitzuteilen. Wer an der Beratung und Entscheidung nicht teilnehmen 

darf, muss den Beratungsraum verlassen; dies gilt auch für die 

Entscheidung nach Abs. 3.
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(5) Angehörige im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind:

1. Verlobte, 1. der Verlobte,
2. Ehegatten, 2. der Ehegatten,
2a.eingetragene Lebenspartner, 2a. der eingetragene Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerade Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
6a. Eingetragene Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der 

eingetragenen Lebenspartner,

7. Geschwister der Eltern,

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 

Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 

miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 1 bezeichneten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nr. 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe 

nicht mehr besteht,

1a. in den Fällen der Nr. 2a, 3 und 6a die die Beziehung begründende 

eingetragene Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2. in den Fällen der Nr. 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist,

3. im Falle der Nr. 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, 

sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander 

verbunden sind.
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(6) Beschlüsse, die unter Verletzung der Abs. 1 bis 4 gefasst worden 

sind, sind unwirksam. Sie gelten jedoch sechs Monate nach der 

Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung 

erforderlich ist, sechs Monate nach dieser als von Anfang an wirksam 

zustande gekommen, wenn nicht vorher der Gemeindevorstand oder die 

Bürgermeisterin widersprochen oder die Aufsichtsbehörde sie 

beanstandet hat; die Widerspruchsfristen der §§ 63 und 74 bleiben 

unberührt. Die Wirksamkeit tritt nicht gegenüber derjenigen ein, die vor 

Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Rechtsmittel eingelegt oder ein 

gerichtliches Verfahren anhängig gemacht hat, wenn in dem Verfahren 

der Mangel festgestellt wird.

§ 26 § 26
Treupflicht Treupflicht

Ehrenbeamtinnen haben eine besondere Treupflicht gegenüber der 

Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nicht 

geltend machen, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreterinnen 

handeln. Das gilt auch für andere ehrenamtlich tätige 

Gemeindeangehörige, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht. Ob die 

Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegen, entscheidet das Organ 

oder Hilfsorgan, dem die Betroffene angehört oder für das sie die 

Tätigkeit ausübt.

Ehrenbeamte haben eine besondere Treupflicht gegenüber der 

Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nicht 

geltend machen, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter handeln. 

Das gilt auch für andere ehrenamtlich tätige Bürger, wenn der Auftrag 

mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang 

steht. Ob die Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegen, entscheidet 

das Organ oder Hilfsorgan, dem der Betroffene angehört oder für das er 

die Tätigkeit ausübt.

§ 26a
Anzeigepflicht
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Die Mitglieder eines Organs der Gemeinde sind verpflichtet, die 

Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder ehrenamtliche Tätigkeit in 

einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genossenschaft oder 

in einem Verband einmal jährlich der Vorsitzenden des Organs 

anzuzeigen, dem sie angehören. Die Vorsitzende leitet eine 

Zusammenstellung der Anzeigen dem Finanzausschuss zur 

Unterrichtung zu. Das Nähere des Verfahrens kann in der 

Geschäftsordnung geregelt werden

§ 27 § 27 
Entschädigung Entschädigung

(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz von 

Verdienstausfällen. Durch Satzung ist ein Durchschnittssatz 

festzusetzen, der nur denjenigen zu gewähren ist, denen nachweisbar 

ein Verdienstausfall entstehen kann. Nicht Erwerbstätigen wird der 

Durchschnittssatz ohne diesen Nachweis gewährt. Gleiches gilt 

für selbständig und freiberuflich Tätige. Anstelle des 

Durchschnittsatzes kann der tatsächlich entstandene 

nachgewiesene Verdienstausfall verlangt werden; dies gilt auch 

für die erforderlichen Aufwendungen, die wegen der 

Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern 

im Alter von bis zu 12 Jahren und pflegebedürftigen 

Angehörigen entstehen.

Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfall. 

Durch Satzung ist ein Durchschnittssatz festzusetzen, der nur 

denjenigen zu gewähren ist, denen nachweisbar ein Verdienstausfall 

entstehen kann. Hausfrauen wird der Durchschnittssatz ohne diesen 

Nachweis gewährt. Die Gewährung des Durchschnittssatzes kann durch 

Satzung auf Zeiten beschränkt werden, in denen nach der allgemeinen 

Lebenserfahrung einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird. Anstelle 

des Durchschnittssatzes kann der tatsächlich entstandene und 

nachgewiesene Verdienstausfall verlangt werden; dies gilt auch für 

erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer 

Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten 

entstehen.

(2) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich 

entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten.
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(3) Ehrenamtlich Tätigen kann neben dem Ersatz des Verdienstausfalls 

und der Fahrkosten durch Satzung eine Aufwandsentschädigung 

gewährt werden. Die Aufwandsentschädigung kann ganz oder teilweise 

als Sitzungsgeld gezahlt werden. Der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung, ihren Stellvertreterinnen, der 

Ausschussvorsitzenden, der Fraktionsvorsitzenden, ehrenamtlichen 

Beigeordneten und Ortsvorsteherinnen kann eine höhere 

Aufwandsentschädigung gewährt werden. Die Ministerin des Innern 

kann im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden durch 

Rechtsverordnung Höchstsätze bestimmen, die nicht überschritten 

(3) Ehrenamtlich Tätigen kann neben dem Ersatz des Verdienstausfalls 

und der Fahrkosten durch Satzung eine Aufwandsentschädigung 

gewährt werden. Die Aufwandsentschädigung kann ganz oder teilweise 

als Sitzungsgeld gezahlt werden. Dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung, seinen Stellvertretern, den 

Ausschussvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden, ehrenamtlichen 

Beigeordneten und Ortsvorstehern kann eine höhere 

Aufwandsentschädigung gewährt werden. Der Minister des Innern kann 

durch Rechtsverordnung Höchstsätze bestimmen, die nicht 

überschritten werden dürfen.

(4) Die Vorschriften der Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 und 2 sind auch auf 

Fraktionssitzungen anzuwenden. Fraktionssitzungen im Sinne des Satz 

1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 

Fraktionsarbeitsgruppen). 

(4) Die Vorschriften der Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 und 2 sind auch auf 

Fraktionssitzungen anzuwenden. Fraktionssitzungen im Sinne des Satz 

1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 

Fraktionsarbeitsgruppen). Die Zahl der ersatzpflichtigen 

Fraktionssitzungen pro Jahr ist durch Satzung zu begrenzen.

(5) Die Ansprüche auf die in Abs. 1 bis 3 genannten Bezüge sind nicht 

übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch 

teilweise verzichtet werden.

§ 28
Ehrenrecht, Ehrenbezeichnung

(1) Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders verdient 

gemacht haben, das Ehrenrecht verleihen.

(2) Die Gemeinde kann Gemeindeangehörigen, die als 

Gemeindevertreterinnen, , hauptamtliche (Keine Vorschläge) oder als 

Mitglied eines Ortsbeirats insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr 

Mandat oder Amt ausgeübt haben, eine Ehrenbezeichnung verleihen. 

Entsprechendes gilt für die Mitgliedschaft ausländischer 

Gemeindeangehöriger im Ausländerbeirat.
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(3) Die Gemeinde kann das Ehrenrecht und die Ehrenbezeichnung 

wegen unwürdigen Verhaltens entziehen.

§ 29 § 29
Wahlgrundsätze Wahlgrundsätze

(1) Die wahlberechtigten Gemeindeangehörigen gemäß § 30 Absatz 1 

HGO der Gemeinde nehmen durch die Wahl der Gemeindevertretung 

und der Bürgermeisterin sowie durch Gemeindeentscheide an der 

Verwaltung der Gemeinde teil.

(1) Die Bürger der Gemeinde nehmen durch die Wahl der 

Gemeindevertretung und des Bürgermeisters sowie durch 

Bürgerentscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil.

(2) Für das Wahlverfahren gelten die Bestimmungen des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes.

(2) Für das Wahlverfahren gelten die Bestimmungen des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes.

§ 30 § 30
Aktives Wahlrecht Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag (1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag

1. seit mindestens drei Monaten seinen Wohnsitz in der 

Gemeinde hat, und

1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder 

Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) 

ist,

2. das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Entsprechendes gilt für 

den Ortsbezirk (§ 81) 2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und

3. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat; 

Entsprechendes gilt für den Ortsbezirk (§ 81).

Bei Inhaberinnen von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des 

Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.

Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des 

Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.
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(2) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen, hauptamtliche Beigeordnete 

und Landrätinnen sind ohne Rücksicht auf die Dauer des Wohnsitzes mit 

dem Amtsantritt in der Gemeinde wahlberechtigt.

(2) Hauptamtliche Bürgermeister, hauptamtliche Beigeordnete und 

Landräte sind ohne Rücksicht auf die Dauer des Wohnsitzes mit dem 

Amtsantritt in der Gemeinde wahlberechtigt.

§ 31
Ausschluss vom Wahlrecht

Nicht wahlberechtigt ist,

1. diejenige, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten eine 

Betreuerin nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt 

auch, wenn der Aufgabenkreis der Betreuerin die in § 1896 Abs. 4 und 

§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches des Bürgerlichen Gesetzbuches 

bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

2. wer infolge Richterinnenspruchs oder aufgrund anderer 

gesetzlicher Vorschriften das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 32 § 32
Passives Wahlrecht Passives Wahlrecht

(1) Wählbar als Gemeindevertreterin sind die Wahlberechtigten, die am 

Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei 

Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben; Entsprechendes gilt 

für den Ortsbezirk (§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit 

entsprechend.

(1) Wählbar als Gemeindevertreter sind die Wahlberechtigten, die am 

Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens 

sechs Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben; Entsprechendes 

gilt für den Ortsbezirk (§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit 

entsprechend.

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterinnenspruchs die 

Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 

besitzt.

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 

die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

§ 33
Nachträglicher Fortfall der Wählbarkeit
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Fällt eine Voraussetzung der Wählbarkeit fort oder tritt nachträglich ein 

Tatbestand ein, der den Ausschluss von der Wählbarkeit zur Folge hat, 

so endet die Tätigkeit als Gemeindevertreterin, als Mitglied des 

Ortsbeirats oder die sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde 

zu dem in § 33 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes bestimmten 

Zeitpunkt.

§ 34
(weggefallen )

§ 35
Unabhängigkeit

(1) Die Gemeindevertreterinnen üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, 

nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Überzeugung 

aus und sind an Aufträge und Wünsche der Wählerinnen nicht 

gebunden.

(2) Gemeindevertreterinnen sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 

24 bis 26. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichtsbehörde.

§ 35a
Sicherung der Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als 

Gemeindevertreterin zu bewerben oder es auszuüben. 

Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der 

Bewerbung um ein Mandat oder der Ausübung eines Mandats sind 

unzulässig. Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig. Die 

Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 gelten nur für außerhalb des 

öffentlichen Dienstes beschäftigte Gemeindevertreterinnen.
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(2) Die Arbeitsverhältnisse von Gemeindevertreterinnen können von der 

Arbeitgeberin nur aus wichtigem Grund gekündigt werden; das gilt nicht 

für Kündigungen während der Probezeit. Der Kündigungsschutz beginnt 

mit der Aufstellung der Bewerberin durch das dafür zuständige 

Gremium. Er gilt ein Jahr nach Beendigung des Mandats fort. Gehörte 

die Gemeindevertreterin weniger als ein Jahr der Gemeindevertretung 

an, besteht Kündigungsschutz für sechs Monate nach Beendigung des 

Mandats.

(3) Die Gemeindevertreterin ist auf dem bisherigen Arbeitsplatz zu 

belassen. Die Umsetzung auf einen anderen gleichwertigen Arbeitsplatz 

oder an einen anderen Beschäftigungsort ist nur zulässig, wenn die 

Gemeindevertreterin zustimmt oder von der Arbeitgeberin eine 

Belassung auf dem bisherigen Arbeitsplatz oder an dem bisherigen 

Beschäftigungsort bei Abwägung aller Umstände nicht zugemutet 

werden kann. Die niedrigere Eingruppierung der Gemeindevertreterin 

auf dem bisherigen oder zukünftigen Arbeitsplatz nach Satz 2 ist 

ausgeschlossen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Der Gemeindevertreterin ist die für die Mandatsausübung 

erforderliche Freistellung von der Arbeit zu gewähren. Der 

Gemeindevertreterin ist unabhängig von der Freistellung jährlich bis zu 

zwei Wochen Urlaub für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 

im Zusammenhang mit dem Mandat zu gewähren. Die Entschädigung 

des Verdienstausfalls richtet sich nach § 27.

§ 36
Wahlzeit

Die Gemeindevertreterinnen werden für fünf Jahre gewählt (Wahlzeit). 

Unberührt bleiben die besonderen Bestimmungen für Wiederholungs- 

und Nachwahlen. Die Neuwahl muss vor Ablauf der Wahlzeit stattfinden.
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§ 36a § 36a
Fraktionen Fraktionen

(1) Gemeindevertreterinnen können sich zu einer Fraktion 

zusammenschließen. Eine Fraktion kann Gemeindevertreterinnen, die 

keiner Fraktion angehören, als Hospitantin aufnehmen. Das Nähere 

über die Bildung einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und 

Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind in der 

Geschäftsordnung zu regeln. Parteien oder Wählergruppen, die durch 

Wahlen in der Gemeindevertretung vertreten sind, erhalten 

Fraktionsstatus. Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes 

und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie 

unterliegen den Pflichten des § 24. Hierauf sind sie von der 

Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.

(1) Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion 

zusammenschließen. Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die keiner 

Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen. Das Nähere über die 

Bildung einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten 

innerhalb der Gemeindevertretung sind in der Geschäftsordnung zu 

regeln. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeindevertretern 

bestehen. Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes und 

sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie 

unterliegen den Pflichten des § 24. Hierauf sind sie vom 

Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der 

Mitglieder und Hospitantinnen sowie der Vorsitzenden und ihrer 

Stellvertreterinnen sind der Vorsitzenden der Gemeindevertretung und 

dem Gemeindevorstand mitzuteilen.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der 

Mitglieder und Hospitanten sowie des Vorsitzenden und seiner 

Stellvertreter sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem 

Gemeindevorstand mitzuteilen.

(3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und 

Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung mit; sie können 

insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen. Hierzu ist 

sicherzustellen, dass die Fraktionen in gleicher Art und Weise 

Zugang zu den Medien und Publikationen erhalten wie die 

Gemeinde im Zusammenhang mit der ortsüblichen öffentlichen 

Bekanntgabe amtlicher Informationen und der Veröffentlichung 

von Beschlüssen und Satzungen. Nähere Regelungen sind hierzu 

in der Geschäftsordnung zu treffen. 

(3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und 

Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung mit; sie können 

insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen.

(4) Die Gemeinde gewährt den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt 

zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die 

Geschäftsführung. Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum 

Haushaltsplan darzustellen. Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in 

einfacher Form zu führen.

(4) Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu 

den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 

gewähren. Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum 

Haushaltsplan darzustellen. Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in 

einfacher Form zu führen.
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§ 36b § 36b
(weggefallen) Ein-Personen-Fraktion

(1) Entfällt in einer Gemeinde mit bis zu 23 Gemeindevertretern nach 

dem Wahlergebnis auf eine Partei oder Wählergruppe nur ein Sitz in der 

Gemeindevertretung, so hat der entsprechende Gemeindevertreter 

auch dann die Rechte und Pflichten einer Fraktion, wenn es nicht zu 

einem Zusammenschluss nach §36a Abs. 1 kommt (Ein- Personen-

Fraktion)

(2) Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Ein-Personen-Fraktion nicht die 

Bildung eines Akteneinsichtsausschusses nach § 50 Abs. 2 Satz 2 

verlangen kann. 

(3) Im Fall der Übersendung von (Keine Vorschläge) der Sitzungen des 

Gemeindevorstands nach § 50 Abs. 2 Satz 4 tritt an die Stelle des 

Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertreter, der die Ein-Personen-

Fraktion bildet.

§ 37 § 37
Hinderungsgründe Hinderungsgründe

Gemeindevertreterinnen können nicht sein: Gemeindevertreter können nicht sein:

1. Beamtinnen und Beschäftigte oberhalb Entgeltgruppe 10 TvÖD oder 

vergleichbare Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 1. hauptamtliche Beamte und haupt- und nebenberufliche Angestellte

a) der Gemeinde a) der Gemeinde,

b) einer gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtung, an der die 

Gemeinde beteiligt ist,

b) einer gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtung, an der die 

Gemeinde beteiligt ist,

c) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, an 

der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,

c) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, an 

der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,
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d) des Landes oder des Landkreises, die unmittelbar Aufgaben der 

Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) über die Gemeinden 

wahrnehmen,

d) des Landes oder des Landkreises, die unmittelbar Aufgaben der 

Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) über die Gemeinden 

wahrnehmen,

e) des Landkreises, die mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für die 

Gemeinde befasst sind,

e) des Landkreises, die mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für die 

Gemeinde befasst sind,

2. leitende Angestellte einer Gesellschaft oder einer Stiftung des 

bürgerlichen Rechts, an der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist.

2. leitende Angestellte einer Gesellschaft oder einer Stiftung des 

bürgerlichen Rechts, an der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist.

3. wer am Wahltag Bürgermeisterin oder hauptamtliche 

Beigeordnete ist, wenn ihre Amtszeit nicht mit der Wahlzeit der 

zu wählenden Gemeindevertretung oder des Kreistags 

übereinstimmt. 

§ 38

Zahl der Gemeindevertreterinnen

(1) Die Zahl der Gemeindevertreterinnen beträgt in Gemeinden

bis zu 3000 Gemeindeangehörigen 15
von 3001 bis zu 5000 Gemeindeangehörigen 23
von 5001 bis zu 10000 Gemeindeangehörigen 31
von 10001 bis zu 25000 Gemeindeangehörigen 37
von 25001 bis zu 50000 Gemeindeangehörigen 45
von 50001 bis zu 100000 Gemeindeangehörigen 59
von 100001 bis zu 250000 Gemeindeangehörigen 71
von 250001 bis zu 500000 Gemeindeangehörigen 81
von 500001 bis zu 1000000 Gemeindeangehörigen 93
über 1000000 Gemeindeangehörigen 105
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(2) Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor 

Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Gemeindevertreterinnen auf die für die 

nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen 

liegende ungerade Zahl festgelegt werden. In der niedrigsten 

Gemeindeangehörigengrößenklasse kann die Zahl der 

Gemeindevertreterinnen bis auf 11 abgesenkt werden. Die Änderung 

muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen 

Zahl der Gemeindevertreterinnen beschlossen werden und gilt ab der 

nächsten Wahlzeit.

§ 39 § 39
Wahl und Amtszeit der Bürgermeisterin Wahl und Amtszeit des Bürgermeisters

(1a) Die Bürgermeisterin wird von den wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 

und geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl durchzuführen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 

gültigen Stimmen erhalten hat.

(1a) Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Gemeinde in 

allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

Die Wahl ist nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.

(1b) Entfällt auf keine Bewerberin mehr als die Hälfte der gültigen 

Stimmen, findet frühestens am zweiten und spätestens am vierten 

Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den zwei Bewerberinnen 

statt, welche bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten 

haben, Bei Verzicht einer dieser beiden Bewerberinnen auf die 

Teilnahme an der Stichwahl findet die Stichwahl mit der verbliebenen 

Bewerberin statt. Bei der Stichwahl ist die Bewerberin gewählt, der von 

den gültigen abgegebenen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. 

Nimmt nur eine Bewerberin an der Stichwahl teil, ist sie gewählt, wenn 

sie die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

(1b) Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen 

Stimmen, findet frühestens am zweiten und spätestens am vierten 

Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den zwei Bewerbern statt, 

welche bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten 

haben, Bei Verzicht eines dieser beiden Bewerber auf die Teilnahme an 

der Stichwahl findet die Stichwahl mit dem verbliebenen Bewerber 

statt. Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültigen 

abgegebenen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Nimmt nur ein 

Bewerber an der Stichwahl teil, ist er gewählt, wenn er die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.
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(1c) Scheidet eine Bewerberin nach Zulassung der Wahlvorschläge vor 

der Wahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, findet eine 

Nachwahl statt. Scheidet eine der beiden Bewerberinnen für die 

Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, ist die Wahl zu 

wiederholen. Ist nur eine Bewerberin zur Wahl zugelassen und lauten 

nicht mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf ,,Ja", ist das 

Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorbereitung zu wiederholen; dies 

gilt auch, wenn beide Bewerberinnen auf die Teilnahme an der 

Stichwahl verzichten oder im Falle des Abs. 1b Satz 4 die Bewerberin 

nicht die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

(1c) Scheidet ein Bewerber nach Zulassung der Wahlvorschläge vor der 

Wahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, findet eine Nachwahl 

statt. Scheidet einer der beiden Bewerber für die Stichwahl durch Tod 

oder Verlust der Wählbarkeit aus, ist die Wahl zu wiederholen. Ist nur 

ein Bewerber zur Wahl zugelassen und lauten nicht mehr als die Hälfte 

der gültigen Stimmen auf ,,Ja", ist das Wahlverfahren einschließlich der 

Wahlvorbereitung zu wiederholen; dies gilt auch, wenn beide Bewerber 

auf die Teilnahme an der Stichwahl verzichten oder im Falle des Abs. 1b 

Satz 4 der Bewerber nicht die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat.

(1d) Bei der Ermittlung der Bewerberinnen für die Stichwahl und bei der 

Stichwahl entscheidet bei gleicher Zahl an gültigen Stimmen das von 

der Wahlleiterin in der Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los.

(1d) Bei der Ermittlung der Bewerber für die Stichwahl und bei der 

Stichwahl entscheidet bei gleicher Zahl an gültigen Stimmen das vom 

Wahlleiter in der Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los.

(2) Wählbar zur Bürgermeisterin sind alle wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen gemäß § 30 Abs. 1, Nr. 1, die am Wahltag das 

einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. Zur hauptamtlichen 

Bürgermeisterin kann nicht gewählt werden, wer am Wahltag das 67. 

Lebensjahr vollendet hat. § 31 gilt entsprechend.

(2) Wählbar zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Art. 116 

Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsbürger, die am Wahltag das 

fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. Zum hauptamtlichen 

Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer am Wahltag das 67. 

Lebensjahr vollendet hat. § 31 gilt entsprechend.

(3) Die Amtszeit der Bürgermeisterin beträgt fünf Jahre. Ehrenamtliche 

Bürgermeisterinnen scheiden vorzeitig aus, wenn sie zur Erfüllung ihrer 

Dienstpflichten dauernd unfähig werden; die Gemeindevertretung stellt 

das Ausscheiden fest. Für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen gilt § 35a 

entsprechend.

(3) Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre. 

Ehrenamtliche Bürgermeister scheiden vorzeitig aus, wenn sie zur 

Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig werden; die 

Gemeindevertretung stellt das Ausscheiden fest. Für ehrenamtliche 

Bürgermeister gilt § 35a entsprechend.

§ 39a § 39a

Wahl und Amtszeit der Beigeordneten Wahl und Amtszeit der Beigeordneten
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(1) Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt. § 

39 Abs. 2 gilt für die hauptamtlichen Beigeordneten entsprechend. Zur 

hauptamtlichen Beigeordneten kann nicht gewählt werden, wer am 

Wahltag das 64. Lebensjahr vollendet hat.

(1) Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt. § 

39 Abs. 2 gilt für die hauptamtlichen Beigeordneten entsprechend. Zum 

hauptamtlichen Beigeordneten kann nicht gewählt werden, wer am 

Wahltag das 64. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Die Amtszeit der hauptamtlichen Beigeordneten beträgt fünf Jahre. 

Ehrenamtliche Beigeordnete werden für die Wahlzeit der 

Gemeindevertretung gewählt; die §§ 32, 33 und § 39 Abs. 3 Satz 2 und 

3 gelten entsprechend.

(2) Die Amtszeit der hauptamtlichen Beigeordneten beträgt sechs 

Jahre. Ehrenamtliche Beigeordnete werden für die Wahlzeit der 

Gemeindevertretung gewählt; die §§ 32, 33 und § 39 Abs. 3 Satz 2 und 

3 gelten entsprechend.

§ 40

Wiederwahl von hauptamtlichen Beigeordneten

(1) Eine Wiederwahl von hauptamtlichen Beigeordneten ist 

frühestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit zulässig; sie muss 

spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein. Der 

Beschluss über die Vornahme einer Wiederwahl ist in geheimer 

Abstimmung zu fassen.

(2) Hauptamtliche Beigeordnete sind verpflichtet, das Amt erneut zu 

übernehmen, wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit 

wiedergewählt und wenn die Anstellungsbedingungen bei der 

Wiederwahl nicht verschlechtert werden. Bei unbegründeter Ablehnung 

verlieren sie den Anspruch auf Versorgung. Die vorstehenden 

Bestimmungen finden keine Anwendung auf hauptamtliche 

Beigeordnete, die bei Ablauf der Amtszeit das sechzigste Lebensjahr 

vollendet haben.

(3) Hauptamtliche Beigeordnete, die nicht gemäß Abs. 2 Satz 1 

wiedergewählt werden, haben Anspruch auf Versorgung nach Maßgabe 

der einschlägigen Bestimmungen.

§ 41
Weiterführung der Amtsgeschäfte
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Um die geordnete Fortführung der Verwaltung zu sichern, können 

Bürgermeisterin und Beigeordnete nach Ablauf ihrer Amtszeit die 

Amtsgeschäfte weiterführen, bis ihre Nachfolgerinnen das Amt antreten, 

es sei denn, die Gemeindevertretung beschließt, dass sie die 

Amtsgeschäfte nicht weiterführen sollen; zu einer Weiterführung der 

Amtsgeschäfte bis zu drei Monaten sind sie verpflichtet, wenn die 

Weiterführung der Amtsgeschäfte für sie keine unbillige Härte bedeutet. 

Für die Dauer der Weiterführung der Amtsgeschäfte besteht das 

bisherige Amtsverhältnis weiter. Hauptamtlichen Bürgermeisterinnen 

und hauptamtlichen Beigeordneten sind für die Zeit der Weiterführung 

der Amtsgeschäfte die bisherigen Bezüge, ehrenamtlichen die 

Aufwandsentschädigung weiterzugewähren.

§ 42
Wahlvorbereitung, Zeitpunkt der Wahl der Bürgermeisterin und 

der hauptamtlichen Beigeordneten

(1) Die Wahl der Bürgermeisterin wird durch den Wahlausschuss der 

Gemeinde (§ 5 Hessisches Kommunalwahlgesetz) vorbereitet.

(2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch einen 

Ausschuss der Gemeindevertretung vorbereitet. Die Sitzungen dieses 

Ausschusses sind nicht öffentlich; die Vorsitzende der 

Gemeindevertretung und ihre Stellvertreterinnen, sofern sie nicht 

Ausschussmitglieder sind, sonstige Gemeindevertreterinnen - mit 

Ausnahme der (Keine Vorschläge) nach § 62 Abs. 4 Satz 2 - und die 

Beigeordneten können nicht an den Ausschusssitzungen teilnehmen; 

über das Ergebnis der Sitzungen dürfen nur an Mitglieder der 

Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands Auskünfte erteilt 

werden. Die Stellen der hauptamtlichen Beigeordneten sind öffentlich 

auszuschreiben. Der Ausschuss hat über das Ergebnis seiner Arbeit in 

einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung zu berichten. Sätze 

1 bis 4 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl.
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(3) Die Wahl der Bürgermeisterin ist frühestens sechs und spätestens 

drei Monate vor Freiwerden der Stelle, bei unvorhergesehenem 

Freiwerden der Stelle spätestens nach vier Monaten durchzuführen. Bei 

der Bestimmung des Wahltags nach § 42 KWG kann von dem jeweils 

geltenden Zeitrahmen bis zu drei Monate abgewichen werden, wenn 

dadurch die gemeinsame Durchführung der Wahl der Bürgermeisterin 

mit einer anderen Wahl oder Abstimmung ermöglicht wird.

(4) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten soll rechtzeitig vor 

Ablauf der Amtszeit stattfinden; § 40 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 43 § 43
Ausschließungsgründe Ausschließungsgründe

(1) Bürgermeisterin oder Beigeordnete kann nicht sein: (1) Bürgermeister oder Beigeordneter kann nicht sein:

1. wer gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde steht, 1. wer gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde steht,

2. wer gegen Entgelt im Dienst einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung 

oder Gesellschaft steht, an der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,

2. wer gegen Entgelt im Dienst einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung 

oder Gesellschaft steht, an der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,

3. wer als hauptamtliche Beamtin oder haupt- oder nebenberufliche 

Beschäftigte oberhalb Entgeltgruppe 10 TvÖD oder vergleichbare 

Tarifverträge des öffentlichen Dienstes des Landes oder des Landkreises 

unmittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) 

wahrnimmt,

3. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenberuflicher 

Angestellter des Landes oder des Landkreises unmittelbar Aufgaben der 

Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) wahrnimmt,

4. wer als Beschäftigte oberhalb Tarifgruppe 10 TvÖD oder 

vergleichbare Tarifverträge des öffentlichen Dienstes des 

Landkreises mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für die Gemeinde 

befasst ist.

4. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenberuflicher 

Angestellter des Landkreises mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für 

die Gemeinde befasst ist.
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(2) Bürgermeisterin und Beigeordnete dürfen nicht miteinander bis zum 

zweiten Grade verwandt oder im ersten Grade verschwägert oder durch 

Ehe oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden sein. 

Entsteht ein solches Verhältnis nachträglich, hat eine der Beteiligten 

auszuscheiden; ist eine der Beteiligten Bürgermeisterin, scheidet die 

andere aus; ist eine der Beteiligten hauptamtlich, die andere 

ehrenamtlich tätig, scheidet letztere aus. Im Übrigen entscheidet, wenn 

sich die Beteiligten nicht einigen können, das Los. Muss eine 

hauptamtliche Beigeordnete ausscheiden, ist sie in den einstweiligen 

Ruhestand zu versetzen.

(2) Bürgermeister und Beigeordnete dürfen nicht miteinander bis zum 

zweiten Grade verwandt oder im ersten Grade verschwägert oder durch 

Ehe oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden sein, 

Entsteht ein solches Verhältnis nachträglich, hat einer der Beteiligten 

auszuscheiden; ist einer der Beteiligten Bürgermeister, scheidet der 

andere aus; ist einer der Beteiligten hauptamtlich, der andere 

ehrenamtlich tätig, scheidet letzterer aus. Im Übrigen entscheidet, 

wenn sich die Beteiligten nicht einigen können, das Los. Muss ein 

hauptamtlicher Beigeordneter ausscheiden, ist er in den einstweiligen 

Ruhestand zu versetzen.

§ 44 § 44

Hauptamtliche und ehrenamtliche Verwaltung Hauptamtliche und ehrenamtliche Verwaltung

(1) Bürgermeisterinnen sind hauptamtlich tätig. In Gemeinden mit nicht 

mehr als 1500 Gemeindeangehörigen kann die Hauptsatzung jedoch 

bestimmen, dass die Stelle der Bürgermeisterin ehrenamtlich zu 

verwalten ist.

(1) Bürgermeister sind hauptamtlich tätig. In Gemeinden mit nicht 

mehr als 1500 Gemeindeangehörige kann die Hauptsatzung jedoch 

bestimmen, dass die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich zu 

verwalten ist.

(2) Beigeordnete sind ehrenamtlich tätig. In jeder Gemeinde sind 

mindestens zwei Beigeordnete zu bestellen. Die Hauptsatzung kann 

bestimmen, dass eine höhere Zahl an Beigeordneten zu wählen ist und 

welche Beigeordnetenstellen hauptamtlich zu verwalten sind. Die Zahl 

der hauptamtlichen Beigeordneten darf die der ehrenamtlichen nicht 

übersteigen. Die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordnetenstellen kann 

vor der Wahl der Beigeordneten innerhalb von sechs Monaten nach 

Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung herabgesetzt werden. Bei 

der Bestellung von Beigeordneten sind die Grundsätze der 

Förderung von Frauen und Menschen mit Behinderungen 

besonders zu berücksichtigen. 

(2) Beigeordnete sind ehrenamtlich tätig. In jeder Gemeinde sind 

mindestens zwei Beigeordnete zu bestellen. Die Hauptsatzung kann 

bestimmen, dass eine höhere Zahl an Beigeordneten zu wählen ist und 

welche Beigeordnetenstellen hauptamtlich zu verwalten sind. Die Zahl 

der hauptamtlichen Beigeordneten darf die der ehrenamtlichen nicht 

übersteigen. Die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordnetenstellen kann 

vor der Wahl der Beigeordneten innerhalb von sechs Monaten nach 

Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung herabgesetzt werden. 

§ 45
Amtsbezeichnung
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(1) In Gemeinden mit mehr als 50000 Gemeindeangehörigen führt die 

Bürgermeisterin die Amtsbezeichnung Oberbürgermeisterin, die Erste 

Beigeordnete die Amtsbezeichnung Bürgermeisterin. Diese 

Amtsbezeichnungen gelten weiter, solange die Zahl von 45000 

Gemeindeangehörigen nicht unterschritten wird. Auch bei einem 

Unterschreiten dieser Gemeindeangehörigenzahl führen 

Oberbürgermeisterin und Bürgermeisterin ihre Amtsbezeichnungen für 

die Dauer ihrer Amtszeit weiter, im Falle ihrer Wiederwahl auch für die 

Dauer weiterer Amtszeiten; einer Wiederwahl steht eine erneute 

Berufung in dasselbe Amt unmittelbar nach Ablauf der Amtszeit gleich.

(2) In Städten führt die mit der Verwaltung des Finanzwesens 

beauftragte hauptamtliche Beigeordnete die Bezeichnung 

Stadtkämmerin, die übrigen Beigeordneten die Bezeichnung 

Stadträtin. Der Bezeichnung Stadträtin kann ein das Arbeitsgebiet 

kennzeichnender Zusatz (Stadtschulrätin, Stadtbaurätin usw.) 

beigefügt werden.

(3) Im Übrigen kann die Amtsbezeichnung der Beigeordneten durch die 

Hauptsatzung geregelt werden.

§ 46
Einführung und Verpflichtung

(1) Die Bürgermeisterin und die Beigeordneten werden spätestens 

sechs Monate nach ihrer Wahl von der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt und 

durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben 

verpflichtet.
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(2) Die Amtszeit der Bürgermeisterin und Beigeordneten beginnt mit 

dem Tage der Aushändigung einer Urkunde über die Berufung in ihr 

Amt oder mit dem in der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt. Der 

Bürgermeisterin wird die Urkunde bei der Einführung von ihrer 

Amtsvorgängerin ausgehändigt, sofern sich jene noch im Amt befindet. 

Den Beigeordneten wird die Urkunde von der Bürgermeisterin 

überreicht.

(3) Für Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden, gilt nicht 

die Vorschrift des Abs. 1; ihre neue Amtszeit beginnt am Tag nach dem 

Ablauf der bisherigen Amtszeit.

§ 47
Vertretung der Bürgermeisterin

Die erste Beigeordnete ist die allgemeine Vertreterin der 

Bürgermeisterin; sie soll als allgemeine Vertreterin nur tätig 

werden, wenn die Bürgermeisterin verhindert ist. Die übrigen 

Beigeordneten sind zur allgemeinen Vertretung der Bürgermeisterin 

nur berufen, wenn die erste Beigeordnete verhindert ist. Die 

Reihenfolge bestimmt der Gemeindevorstand.

§ 48
Rechtsverhältnisse der Gemeindebediensteten

Die Rechte und Pflichten der Gemeindebediensteten bestimmen sich, 

soweit dieses Gesetz nichts anderes besagt, nach den allgemeinen 

Vorschriften für den öffentlichen Dienst. Die Besoldung der 

Gemeindebeamten soll derjenigen der vergleichbaren Staatsbeamten 

entsprechen; die nähere Regelung bleibt einem besonderen Gesetz 

vorbehalten.

§ 49
Zusammensetzung und Bezeichnung
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Die Gemeindevertretung besteht aus den Gemeindevertreterinnen. In 

den Städten führen die Gemeindevertreterinnen die Bezeichnung 

Stadtverordnete und die Vorsitzende der Gemeindevertretung die 

Bezeichnung Stadtverordnetenvorsteherin.

§ 50 § 50
Aufgaben Aufgaben

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über die Angelegenheiten der 

Gemeinde, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Sie 

kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder 

bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder 

einen Ausschuss übertragen. Dies gilt jedoch nicht für die in § 51 

aufgeführten Angelegenheiten. Die Übertragung bestimmter Arten von 

Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand kann in der Hauptsatzung 

niedergelegt werden. Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, 

deren Beschlussfassung sie auf andere Gemeindeorgane übertragen 

hat, jederzeit an sich ziehen. Ist die Übertragung in der Hauptsatzung 

niedergelegt, ist die Vorschrift des § 6 Abs. 2 zu beachten.

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über die Angelegenheiten der 

Gemeinde, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Sie 

kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder 

bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder 

einen Ausschuss übertragen. Dies gilt jedoch nicht für die in § 51 

aufgeführten Angelegenheiten. Die Übertragung bestimmter Arten von 

Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand kann in der Hauptsatzung 

niedergelegt werden, Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, 

deren Beschlussfassung sie auf andere Gemeindeorgane übertragen 

hat, jederzeit an sich ziehen. Ist die Übertragung in der Hauptsatzung 

niedergelegt, ist die Vorschrift des § 6 Abs. 2 zu beachten.
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(2) Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der 

Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands, 

insbesondere die Verwendung der Gemeindeeinnahmen.  Die 

Überwachung erfolgt unbeschadet von Absatz 3 Satz 2 durch Ausübung 

des Fragerechts zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der 

Gemeindevertretung, durch schriftliche Anfragen und aufgrund eines 

Beschlusses der Gemeindevertretung durch Übersendung von 

Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Gemeindevorstands an die 

Vorsitzende der Gemeindevertretung und die Vorsitzenden der 

Fraktionen. 

(2) Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der 

Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands, 

insbesondere die Verwendung der Gemeindeeinnahmen. Sie kann zu 

diesem Zweck in bestimmten Angelegenheiten vom Gemeindevorstand 

in dessen Amtsräumen Einsicht in die Akten durch einen von ihr 

gebildeten oder bestimmten Ausschuss fordern; der Ausschuss ist zu 

bilden oder zu bestimmen, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter 

oder eine Fraktion verlangt. Gemeindevertreter, die von der Beratung 

oder Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sind (§ 25),. 

haben kein Akteneinsichtsrecht. Die Überwachung erfolgt unbeschadet 

von Satz 2 durch Ausübung des Fragerechts zu den 

Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Gemeindevertretung, 

durch schriftliche Anfragen und aufgrund eines Beschlusses der 

Gemeindevertretung durch Übersendung von Ergebnisniederschriften 

der Sitzungen des Gemeindevorstands an den Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung und die Vorsitzenden der Fraktionen. Der 

Gemeindevorstand ist verpflichtet, Anfragen der Gemeindevertreter zu 

beantworten.

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, Anfragen der 

Gemeindevertreterinnen schriftlich zu beantworten und sie in 

geeigneter Weise  zu veröffentlichen.

(3) Die Gemeindevertretung kann zu diesem Zweck in 

bestimmten Angelegenheiten vom Gemeindevorstand in dessen 

Amtsräumen Einsicht in die Akten durch einen von ihr gebildeten 

oder bestimmten Ausschuss fordern; der Ausschuss ist zu bilden 

oder zu bestimmen, wenn es ein Viertel der 

Gemeindevertreterinnen oder eine Fraktion verlangt. 

Gemeindevertreterinnen, die von der Beratung oder 

Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sind (§ 25), 

haben kein Akteneinsichtsrecht. Die Beendigung der 

Akteneinsicht muss der Ausschuss mit zwei Drittel seiner 

Mitglieder beschließen. 
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(4) Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung über die 

wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr 

wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, 

bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, 

mitzuteilen

(3) Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung über die 

wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr 

wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, 

bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, 

mitzuteilen

§ 51 § 51
Ausschließliche Zuständigkeiten Ausschließliche Zuständigkeiten

Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die 

Gemeindevertretung nicht übertragen:

Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die 

Gemeindevertretung nicht übertragen:

1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt 

werden soll,

1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt 

werden soll,

2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung 

vorzunehmenden Wahlen,

2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung 

vorzunehmenden Wahlen,

3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenrechts und einer 

Ehrenbezeichnung,

3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und einer 

Ehrenbezeichnung,

4. die Änderung der Gemeindegrenzen, 4. die Änderung der Gemeindegrenzen,

5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Anstellung, 

Beförderung, Entlassung und Besoldung der Beamtinnen und 

Beschäftigten der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Beamtinnen- 

und Arbeitsrechts,

5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Anstellung, 

Beförderung, Entlassung und Besoldung der Beamten, Angestellten und 

Arbeiter der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Beamten- und 

Arbeitsrechts,

6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, 6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,

7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des 

Investitionsprogramms,

7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des 

Investitionsprogramms,

7a. Haushaltswirtschaftliche Sperren nach § 107a, 

8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Ausgaben nach näherer Maßgabe der § 100 und 114g,

8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Ausgaben nach näherer Maßgabe der § 100 und 114g,
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9. die Beratung der Jahresrechnung (§ 112) oder des Jahresabschlusses 

(§ 114s) und die Entlastung des Gemeindevorstands,

9. die Beratung der Jahresrechnung (§ 112) oder des Jahresabschlusses 

(§ 114s) und die Entlastung des Gemeindevorstands,

10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, 

die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,

10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, 

die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,

11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme, Nutzungsüberlassung 

und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen, wirtschaftlichen 

Unternehmen und deren Tochterunternehmen sowie die Beteiligung 

an diesen,

11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von 

öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die 

Beteiligung an diesen,

12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder 

wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,

12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder 

wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,

13. die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie 

die Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,

13. die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie 

die Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,

14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder 

Gemeindegliederklassenvermögen in freies Gemeindevermögen sowie 

die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen 

oder Gemeindegliederklassenvermögen,

14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder 

Gemeindegliederklassenvermögen in freies Gemeinde vermögen sowie 

die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen 

oder Gemeindegliederklassenvermögen,

15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 

Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte 

sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich 

gleichkommen,

15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 

Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte 

sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich 

gleichkommen,

16. die Zustimmung zur Bestellung der Leiterin des 

Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des 

Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,

16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des 

Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des 

Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,
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17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des 

Gemeindevorstands oder von Gemeindevertreterinnen mit der 

Gemeinde im Falle des § 77 Abs. 2,

17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des 

Gemeindevorstands oder von Gemeindevertretern mit der Gemeinde im 

Falle des § 77 Abs. 2,

18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den 

Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt,

18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den 

Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt,

19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche 

Verpflichtung besteht,

19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche 

Verpflichtung besteht.

20. die Entsendung gemeindlicher Vertreterinnen in 

Aufsichtsgremien kommunaler Eigenbetriebe und Unternehmen.

§ 52 § 52
Öffentlichkeit Öffentlichkeit

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen 

Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit 

ausschließen, sofern dies zum Schutz berechtigter Interessen 

Einzelner oder aus Gründen des allgemeinen Wohls geboten ist. 

Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher 

Sitzung begründet, beraten und entschieden; die Entscheidung kann in 

öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere 

Begründung oder Beratung erforderlich ist. Die Aufzeichnung von 

Wort und Bild und deren Veröffentlichung ist zulässig. 

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen 

Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit 

ausschließen. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in 

nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden; die 

Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn keine 

besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist.

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, 

oder deren wesentlichen Inhalte sollen unter Aussparung 

geheim zu haltender Einzelheiten nach Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, 

sollen, soweit dies angängig ist, nach Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

§ 53
Beschlussfähigkeit
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(1) Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen anwesend ist. 

Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung fest; 

die Beschlussfähigkeit gilt so lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf 

Antrag festgestellt wird.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der 

Gemeindevertretung zurückgestellt worden und tritt die 

Gemeindevertretung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum 

zweiten Mal zusammen, ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung muss 

auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Gemeindevertreterinnen ein 

gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist die 

Gemeindevertretung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Gemeindevertreterinnen beschlussfähig.

§ 54 § 54
Abstimmung Abstimmung

(1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 

mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.

(1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 

mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.

(2) Geheime Abstimmung ist unzulässig; § 40 Abs. 1 Satz 2 und § 55 

Abs. 3 bleiben unberührt.

(2) Geheime Abstimmung ist unzulässig; § 40 Abs. 1 Satz 2 und § 55 

Abs. 3 bleiben unberührt.

(3) Namentliche Abstimmungen sind auf Antrag möglich. Das 

Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

§ 55
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Wahlen

(1) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen, wird in 

einem Wahlgang nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, im Übrigen 

für jede zu besetzende Stelle in einem besonderen Wahlgang nach 

Stimmenmehrheit gewählt. Die Stellen von ehrenamtlichen 

Beigeordneten sind gleichartige Stellen im Sinne von Satz 1; wird die 

Stelle der Ersten Beigeordneten ehrenamtlich verwaltet, so ist Erste 

Beigeordnete die erste Bewerberin desjenigen Wahlvorschlags, die die 

meisten Stimmen erhalten hat. Wird die Zahl mehrerer gleichartiger 

unbesoldeter Stellen während der Wahlzeit (§ 36) erhöht, so findet 

keine neue Wahl statt; die neuen Stellen werden auf der Grundlage 

einer Neuberechnung der Stellenverteilung unter Berücksichtigung der 

erhöhten Zahl der Stellen vergeben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das von der Vorsitzenden zu ziehende Los.

(2) Haben sich alle Gemeindevertreterinnen bei einer Wahl, die nach 

den Grundsätzen der Verhältniswahl vorzunehmen wäre, auf einen 

einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der 

Gemeindevertretung über die Annahme dieses Wahlvorschlags 

ausreichend; Stimmenthaltungen sind unerheblich. Ehrenamtliche Erste 

Beigeordnete ist die erste Bewerberin des Wahlvorschlags; bei einer 

Erhöhung der Zahl der Stellen im Laufe der Wahlzeit rückt die nächste 

noch nicht berufene Bewerberin des Wahlvorschlags nach; im Übrigen 

gilt Abs. 4 entsprechend.

(3) Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen 

aus der Mitte der Gemeindevertretung. Bei Wahlen, die nach 

Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn niemand 

widerspricht, durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden; dies 

gilt nicht für die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten.
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(4) Wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, finden für 

das Wahlverfahren die Vorschriften des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes (KWG) entsprechend Anwendung mit der 

Maßgabe, dass § 22 Abs. 4 KWG keine Anwendung findet, wenn zwei 

Stellen zu besetzen sind. Im Falle des § 34 Abs. 1 KWG rückt die 

nächste noch nicht berufene Bewerberin desselben Wahlvorschlags an 

die Stelle der ausgeschiedenen Vertreterin, es sei denn, die noch 

wahlberechtigten Unterzeichnerinnen des Wahlvorschlags beschließen 

binnen vierzehn Tagen seit Ausscheiden der Vertreterin mit einfacher 

Mehrheit eine andere Reihenfolge; das gilt auch im Falle des Abs. 1 Satz 

3 entsprechend. Die Aufgaben der Wahlleiterin werden von der 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung wahrgenommen.

(5) Wird nach Stimmenmehrheit gewählt, so ist diejenige Bewerberin 

gewählt, für die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben 

ist; Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als 

ungültige Stimmen. Wird bei einer Wahl mit zwei oder mehr 

Bewerberinnen die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit im ersten 

Wahlgang nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahlgang statt. Entfallen 

im ersten Wahlgang auf mehr als zwei Bewerberinnen Stimmen, so 

erfolgt dieser Wahlgang zwischen den zwei Bewerberinnen, die im 

ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben; bei 

Stimmengleichheit entscheidet das von der Vorsitzenden zu ziehende 

Los darüber, wer in den weiteren Wahlgang gelangt. Erreicht auch in 

diesem Wahlgang keine Bewerberin die nach Satz 1 erforderliche 

Mehrheit, so ist gewählt, wer in einem dritten Wahlgang die meisten 

Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei 

Rücktritt einer Bewerberin in den weiteren Wahlgängen ist der 

gesamte Wahlvorgang als ergebnislos zu werten. 

Die Gemeindevertretung kann nach jedem Wahlgang darüber 

beschließen, ob das Wahlverfahren in einer weiteren Sitzung wiederholt 

werden soll.
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(6) Gegen die Gültigkeit von Wahlen, die von der Gemeindevertretung 

nach den vorstehenden Vorschriften durchgeführt werden, kann jede 

Gemeindevertreterin innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung erheben. Über den Widerspruch 

entscheidet die Gemeindevertretung. Für das weitere Verfahren gelten 

die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung mit der Maßgabe, dass 

die Klage gegen die Gemeindevertretung zu richten ist.

(7) § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine 

Anwendung.

§ 56
Einberufung

(1) Die Gemeindevertretung tritt zum ersten Mal binnen einem Monat 

nach Beginn der Wahlzeit, im Übrigen so oft zusammen, wie es die 

Geschäfte erfordern, jedoch mindestens alle zwei Monate einmal. Sie 

muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der 

Gemeindevertreterinnen, der Gemeindevorstand oder die 

Bürgermeisterin unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden 

Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände zur 

Zuständigkeit der Gemeindevertretung gehören; die 

Gemeindevertreterinnen haben eigenhändig zu unterzeichnen.

(2) Die Ladung zur ersten Sitzung der Gemeindevertretung nach der 

Wahl erfolgt durch die Bürgermeisterin.

§ 57
Vorsitzende
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(1) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl 

aus ihrer Mitte eine Vorsitzende und eine oder mehrere Vertreterinnen. 

Die Zahl der Vertreterinnen bestimmt die Hauptsatzung. Bis zur Wahl 

der Vorsitzenden führt das an Jahren älteste Mitglied der 

Gemeindevertretung den Vorsitz.

(2) Das Amt der Vorsitzenden endet, wenn es die Gemeindevertretung 

mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 

der Gemeindevertreterinnen beschließt. Das Gleiche gilt für ihre 

Vertreterinnen.

§ 58 § 58
Aufgaben der Vorsitzenden Aufgaben des Vorsitzenden

(1) Die Vorsitzende beruft die Gemeindevertreterinnen zu den 

Sitzungen der Gemeindevertretung schriftlich unter Angabe der 

Gegenstände der Verhandlung. Zwischen dem Zugang der Ladung und 

dem Sitzungstag müssen mindestens drei Tage liegen. In eiligen Fällen 

kann die Vorsitzende die Ladungsfrist abkürzen, jedoch muss die 

Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Hierauf muss in 

der Einberufung ausdrücklich hingewiesen werden. Im Falle des § 53 

Abs. 2 muss die Ladungsfrist mindestens einen Tag betragen.

(1) Der Vorsitzende beruft die Gemeindevertreter zu den Sitzungen der 

Gemeindevertretung schriftlich unter Angabe der Gegenstände der 

Verhandlung. Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag 

müssen mindestens drei Tage liegen. In eiligen Fällen kann der 

Vorsitzende die Ladungsfrist abkürzen, jedoch muss die Ladung 

spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Hierauf muss in der 

Einberufung ausdrücklich hingewiesen werden. Im Falle des § 53 Abs. 2 

muss die Ladungsfrist mindestens einen Tag betragen.

(2) Über Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung zu der Sitzung 

verzeichnet sind, kann nur verhandelt und beschlossen werden, wenn 

zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen dem 

zustimmen.

(2) Über Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung zu der Sitzung 

verzeichnet sind, kann nur verhandelt und beschlossen werden, wenn 

zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter dem 

zustimmen.

(3) Bei Wahlen (§ 55), der Beschlussfassung über die Hauptsatzung und 

ihre Änderung (§ 6) müssen zwischen dem Zugang der Ladung und dem 

Sitzungstag stets mindestens drei Tage liegen.

(3) Bei Wahlen (§ 55), der Beschlussfassung über die Hauptsatzung und 

ihre Änderung (§ 6) müssen zwischen dem Zugang der Ladung und 

dem Sitzungstag stets mindestens drei Tage liegen.
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(4) Die Vorsitzende leitet die Verhandlungen der Gemeindevertretung, 

sie handhabt die Ordnung in den Sitzungen und übt das Hausrecht aus. 

Sie führt die Beschlüsse der Gemeindevertretung aus, welche die innere 

Ordnung der Gemeindevertretung betreffen.

(4) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen der Gemeindevertretung, 

er handhabt die Ordnung in den Sitzungen und übt das Hausrecht aus. 

Er führt die Beschlüsse der Gemeindevertretung aus, welche die innere 

Ordnung der Gemeindevertretung betreffen.

(5) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der 

Vorsitzenden im Benehmen mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. 

Eine Angelegenheit ist in die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

aufzunehmen, wenn es eine Fraktion oder ein Viertel der 

Mitglieder der Gemeindevertretung schriftlich beantragt. Im 

Übrigen hat die Vorsitzende die Anträge auf die Tagesordnung zu 

setzen, die bis zu einem bestimmten, in der Geschäftsordnung 

festzulegenden Zeitpunkt vor der Sitzung bei ihr eingehen.

(5) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von dem 

Vorsitzenden im Benehmen mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. 

Unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Satz 2 ist der Vorsitzende 

verpflichtet, die zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände bei der 

Aufstellung der Tagesordnung zu berücksichtigen. Im Übrigen hat der 

Vorsitzende die Anträge auf die Tagesordnung zu setzen, die bis zu 

einem bestimmten, in der Geschäftsordnung festzulegenden Zeitpunkt 

vor der Sitzung bei ihm eingehen.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung 

sind vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung 

sind vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen.

(7) Die Vorsitzende vertritt die Gemeindevertretung in den von ihr 

betriebenen oder gegen sie gerichteten Verfahren, wenn die 

Gemeindevertretung nicht aus ihrer Mitte eine oder mehrere 

Beauftragte bestellt.

(7) Der Vorsitzende vertritt die Gemeindevertretung in den von ihr 

betriebenen oder gegen sie gerichteten Verfahren, wenn die 

Gemeindevertretung nicht aus ihrer Mitte einen oder mehrere 

Beauftragte bestellt.

§ 59
Teilnahme des Gemeindevorstands

Der Gemeindevorstand nimmt an den Sitzungen der 

Gemeindevertretung teil. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der 

Verhandlung gehört werden. Er ist verpflichtet, der Gemeindevertretung 

auf Anfordern Auskünfte zu den Beratungsgegenständen zu erteilen. Die 

Bürgermeisterin kann eine von der Auffassung des Gemeindevorstands 

abweichende Meinung vertreten.
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§ 60
Aufrechterhaltung der Sitzungsordnung

(1) Die Gemeindevertretung regelt ihre inneren Angelegenheiten, wie 

die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Form der Ladung, die Sitz- und 

Abstimmungsordnung, durch eine Geschäftsordnung. Die 

Geschäftsordnung kann für Zuwiderhandlungen gegen ihre 

Bestimmungen Geldbußen bis zum Betrage von fünfzig Euro, bei 

mehrmals wiederholten Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 

wiederholtem ungerechtfertigtem Fernbleiben, den Ausschluss auf Zeit, 

längstens für drei Monate, vorsehen. Über diese Maßnahmen 

entscheidet die Gemeindevertretung.

(2) Bei ungebührlichem oder wiederholtem ordnungswidrigem Verhalten 

kann die Vorsitzende ein Mitglied der Gemeindevertretung für einen 

oder mehrere, höchstens drei Sitzungstage ausschließen. Gegen den 

Ausschluss kann die Entscheidung der Gemeindevertretung angerufen 

werden; diese ist spätestens in der nächsten Sitzung zu treffen. Weitere 

Maßnahmen aufgrund der Geschäftsordnung bleiben unberührt.

§ 61 § 61

Niederschrift Niederschrift

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der 

Gemeindevertretung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der 

Niederschrift muss ersichtlich sein, wer in der Sitzung anwesend war, 

welche Gegenstände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche 

Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse 

sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann 

verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten 

wird.

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der 

Gemeindevertretung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der 

Niederschrift muss ersichtlich sein, wer in der Sitzung anwesend war, 

welche Gegenstände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche 

Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse 

sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann 

verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten 

wird.
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(2) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und der Schriftführerin zu 

unterzeichnen. Zu Schriftführerinnen können Gemeindevertreterinnen 

oder Gemeindebedienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz 

nicht in der Gemeinde haben - oder wahlberechtigte 

Gemeindeangehörige gewählt werden.

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 

unterzeichnen. Zu Schriftführern können Gemeindevertreter oder 

Gemeindebedienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht 

in der Gemeinde haben - oder Bürger gewählt werden.

(3) Die Niederschrift ist innerhalb eines in der Geschäftsordnung 

festzulegenden Zeitraumes in geeigneter Weise und auf der 

Internetseite der Gemeinde zu veröffentlichen. Die Geschäftsordnung 

kann die Übersendung von Abschriften der Niederschrift an alle 

Gemeindevertreterinnen vorsehen. Über Einwendungen gegen die 

Niederschrift entscheidet die Gemeindevertretung.

(3) Die Niederschrift ist innerhalb eines in der Geschäftsordnung 

festzulegenden Zeitraumes offen zu legen. Die Geschäftsordnung kann 

neben der Offenlegung die Übersendung von Abschriften der 

Niederschrift an alle Gemeindevertreter vorsehen. Über Einwendungen 

gegen die Niederschrift entscheidet die Gemeindevertretung.

§ 62
§ 62 Ausschüsse

Ausschüsse

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 

Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und 

Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu 

bilden. Die Gemeindevertretung kann unbeschadet des § 51 bestimmte 

Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten den 

Ausschüssen widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung übertragen. 

Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Gemeindevertretung 

Bericht zu erstatten. Die Gemeindevertretung kann jederzeit 

Ausschüsse auflösen und neu bilden.

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 

Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und 

Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu 

bilden. Die Gemeindevertretung kann unbeschadet des § 51 bestimmte 

Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten den 

Ausschüssen widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung übertragen. 

Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Gemeindevertretung 

Bericht zu erstatten, Die Gemeindevertretung kann jederzeit 

Ausschüsse auflösen und neu bilden.
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(2) Die Ausschüsse setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der 

Fraktionen zusammen; § 22 Abs. 3 und 4 des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Fraktionen, auf die bei 

der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind 

berechtigt, für diesen Ausschuss eine Gemeindevertreterin mit 

beratender Stimme zu entsenden. In diesem Fall werden die 

Ausschussmitglieder der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, nach 

der Konstituierung eines Ausschusses auch dessen Vorsitzende, von 

den Fraktionen schriftlich benannt; die Vorsitzende der 

Gemeindevertretung gibt der Gemeindevertretung die 

Zusammensetzung der Ausschüsse schriftlich bekannt. Die Mitglieder 

der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere 

Gemeindevertreterinnen vertreten lassen. Die von einer Fraktion 

benannten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen werden; 

die Abberufung ist gegenüber der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung und der Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich 

zu erklären.

(2) Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder (§ 55) kann die 

Gemeindevertretung beschließen, dass sich alle oder einzelne 

Ausschüsse nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 

zusammensetzen; § 22 Abs. 3 und 4 des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. In diesem Fall werden die 

Ausschussmitglieder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, nach 

der Konstituierung eines Ausschusses auch dessen Vorsitzenden, von 

den Fraktionen schriftlich benannt; der Vorsitzende der 

Gemeindevertretung gibt der Gemeindevertretung die 

Zusammensetzung der Ausschüsse schriftlich bekannt. Die Mitglieder 

der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere 

Gemeindevertreter vertreten lassen. Die von einer Fraktion benannten 

Ausschussmitglieder können von dieser abberufen werden; die 

Abberufung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

und dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich zu erklären. 
Nachträgliche Änderung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich 

auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu 

berücksichtigen; Satz 3 gilt entsprechend.

Nachträgliche Änderung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die 

sich auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu 

berücksichtigen; Satz 3 gilt entsprechend

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner 

Bildung erfolgt durch die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Die 

Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzende und ihre 

Stellvertreterinnen.

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner 

Bildung erfolgt durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Die 

Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden und deren 

Stellvertreter.

(4) Die Vorsitzende der Gemeindevertretung und ihre 

Stellvertreterinnen sind berechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit 

beratender Stimme teilzunehmen. Sonstige Gemeindevertreterinnen 

können auch an nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörerinnen 

teilnehmen.

(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter 

sind berechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme 

teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses 

kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, für diesen Ausschuss einen 

Gemeindevertreter mit beratender Stimme zu entsenden. Sonstige 

Gemeindevertreter können auch an nichtöffentlichen Sitzungen als 

Zuhörer teilnehmen.
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(5) Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten sinngemäß die 

Vorschriften der §§ 52 bis 55, § 58 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass das Benehmen auch mit der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung herzustellen ist, Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im 

Übrigen bleiben das Verfahren und die innere Ordnung der Ausschüsse 

der Regelung durch die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

vorbehalten.

(5) Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten sinngemäß die 

Vorschriften der §§ 52 bis 55, § 58 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass das Benehmen auch mit dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung herzustellen ist, Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im 

Übrigen bleiben das Verfahren und die innere Ordnung der Ausschüsse 

der Regelung durch die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

vorbehalten.

(6) Die Ausschüsse können Vertreterinnen derjenigen 

Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen 

werden, und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.

(6) Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, 

die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und 

Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.

§ 63
Widerspruch und Beanstandung

(1) Verletzt ein Beschluss der Gemeindevertretung das Recht, so hat 

ihm die Bürgermeisterin zu widersprechen. Die Bürgermeisterin kann 

widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemeinde gefährdet. 

Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 

zwei Wochen nach der Beschlussfassung gegenüber der Vorsitzenden 

der Gemeindevertretung ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat 

aufschiebende Wirkung. Über die strittige Angelegenheit ist in einer 

neuen Sitzung der Gemeindevertretung, die mindestens drei Tage nach 

der ersten liegen muss, nochmals zu beschließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das Recht, muss die 

Bürgermeisterin ihn unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer 

Woche nach der Beschlussfassung gegenüber der Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung beanstanden. Die Beanstandung ist schriftlich zu 

begründen. Sie hat aufschiebende Wirkung. Für das weitere Verfahren 

gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung mit der 

Maßgabe, dass ein Vorverfahren nicht stattfindet. Im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben die Gemeindevertretung und 

die Bürgermeisterin die Stellung von Verfahrensbeteiligten. Die 

aufschiebende Wirkung der Beanstandung bleibt bestehen.
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(3) Abs. 1 gilt entsprechend für den Beschluss eines Ausschusses im 

Falle des § 62 Abs. 1 Satz 3. In diesem Fall hat die Gemeindevertretung 

über den Widerspruch zu entscheiden.

(4) Unterlässt es die Bürgermeisterin, innerhalb der ihr eingeräumten 

Fristen einem Beschluss der Gemeindevertretung oder eines 

Ausschusses zu widersprechen oder einen Beschluss der 

Gemeindevertretung zu beanstanden, so gelten Abs. 1 bis 3 

entsprechend für den Gemeindevorstand. Widerspruchs- und 

Beanstandungsfrist beginnen für den Gemeindevorstand mit Ablauf der 

entsprechenden Fristen für die Bürgermeisterin. Erhebt die 

Gemeindevertretung gegen die Beanstandung Klage, so ist an Stelle der 

Bürgermeisterin der Gemeindevorstand am verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren beteiligt.

§ 64
(weggefallen)

§ 65
Zusammensetzung

(1) Der Gemeindevorstand besteht aus der Bürgermeisterin als 

Vorsitzenden, der Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeordneten.

(2) Die Mitglieder des Gemeindevorstands dürfen nicht gleichzeitig 

Gemeindevertreterinnen sein. Das gilt nicht für die Mitglieder des 

Gemeindevorstands, die gemäß § 41 die Amtsgeschäfte weiterführen.

§ 66
Aufgaben des Gemeindevorstands



Seite 62

(1) Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. 

Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen 

der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er 

hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze 

erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,

2. die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und 

auszuführen,

3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der 

Gemeindevertretung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen 

Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,

4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der 

Gemeinde und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,

5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen 

der Gemeindevertretung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre 

Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Gemeinde einzuziehen,

6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das 

Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,

7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die 

Gemeindeurkunden zu vollziehen.

(2) Der Gemeindevorstand hat die Gemeindeangehörigen in 

geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche 

Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung 

zu unterrichten und das Interesse der Gemeindeangehörigen an der 

Selbstverwaltung zu pflegen.

(2) Der Gemeindevorstand hat die Bürger in geeigneter Weise, 

insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige 

Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interesse der 

Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.
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§ 67
Beschlussfassung

(1) Der Gemeindevorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die in 

der Regel nicht öffentlich sind. In einfachen Angelegenheiten können die 

Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden, wenn niemand 

widerspricht.

(2) Geheime Abstimmung ist unzulässig; dies gilt auch für Wahlen, es 

sei denn, dass ein Drittel der Mitglieder des Gemeindevorstands eine 

geheime Abstimmung verlangt. Im Übrigen gilt für die vom 

Gemeindevorstand vorzunehmenden Wahlen § 55 sinngemäß.

§ 68
Beschlussfähigkeit

(1) Der Gemeindevorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder anwesend ist. Die Vorsitzende stellt die 

Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung fest; die Beschlussfähigkeit 

gilt so lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt 

wird.

(2) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Die Vorsitzende nimmt an der Abstimmung teil. Bei 

Stimmengleichheit gibt ihre Stimme den Ausschlag. § 54 Abs. 1 Satz 3 

findet Anwendung.

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des 

Gemeindevorstands ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit 

entgegensteht, so ist der Gemeindevorstand ohne Rücksicht auf die 

Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

§ 69
Einberufung
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(1) Die Bürgermeisterin beruft, soweit nicht regelmäßige Sitzungstage 

festgesetzt sind, den Gemeindevorstand so oft, wie es die Geschäfte 

erfordern; in der Regel soll jede Woche eine Sitzung stattfinden. Er 

muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der 

Mitglieder des Gemeindevorstands unter Angabe der zur Verhandlung 

zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände 

zur Zuständigkeit des Gemeindevorstands gehören; die Mitglieder des 

Gemeindevorstands haben eigenhändig zu unterzeichnen.

(2) Die Bestimmungen des § 58 Abs. 1 und 2 und § 61 gelten 

sinngemäß für die Verhandlungen des Gemeindevorstands.

§ 70 § 70
Aufgaben der Bürgermeisterin Aufgaben des Bürgermeisters

(1) Die Bürgermeisterin bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands 

vor und führt sie aus, soweit nicht Beigeordnete mit der Ausführung 

beauftragt sind. Sie leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der 

gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der 

Verwaltungsgeschäfte. Sie verteilt die Geschäfte unter die Mitglieder 

des Gemeindevorstands.

(1) Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands 

vor und führt sie aus, soweit nicht Beigeordnete mit der Ausführung 

beauftragt sind. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der 

gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der 

Verwaltungsgeschäfte. Er verteilt die Geschäfte unter die Mitglieder des 

Gemeindevorstands.

(2) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder Weisung der 

Bürgermeisterin oder wegen der Bedeutung der Sache der 

Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die 

laufenden Verwaltungsangelegenheiten von der Bürgermeisterin und 

den zuständigen Beigeordneten selbständig erledigt.

(2) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder Weisung des 

Bürgermeisters oder wegen der Bedeutung der Sache der 

Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die 

laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem Bürgermeister und den 

zuständigen Beigeordneten selbständig erledigt.

(3) Die Bürgermeisterin kann in dringenden Fällen, wenn die 

Entscheidung nicht ohne Schaden für die Gemeinde bis zur 

nächsten Sitzung des Gemeindevorstandes verschoben werden 

kann, die erforderliche Maßnahme von sich aus anordnen. Sie 

hat hierzu unverzüglich, spätestens jedoch in der nächsten 

Sitzung dem Gemeindevorstand zu berichten. 

(3) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen, wenn die vorherige 

Entscheidung des Gemeindevorstands nicht eingeholt werden kann, die 

erforderlichen Maßnahmen von sich aus anordnen. Er hat unverzüglich 

dem Gemeindevorstand hierüber zu berichten.
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§ 71

Vertretung der Gemeinde

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde. Erklärungen der 

Gemeinde werden in seinem Namen durch die Bürgermeisterin oder 

deren allgemeinen Vertreterin, innerhalb der einzelnen Arbeitsgebiete 

durch die dafür eingesetzten Beigeordneten abgegeben. Der 

Gemeindevorstand kann auch andere Gemeindebedienstete mit der 

Abgabe von Erklärungen beauftragen.

(2) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll, 

bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer 

dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

sein. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von der Bürgermeisterin 

oder ihrer allgemeinen Vertreterin sowie von einem weiteren Mitglied 

des Gemeindevorstands unterzeichnet sind. Dies gilt nicht für Geschäfte 

der laufenden Verwaltung, die für die Gemeinde von nicht erheblicher 

Bedeutung sind, sowie für Erklärungen, die ein für das Geschäft oder für 

den Kreis von Geschäften ausdrücklich Beauftragter abgibt, wenn die 

Vollmacht in der Form nach Satz 1 und 2 erteilt ist.

(3) Bei der Vollziehung von Erklärungen sollen Mitglieder des 

Gemeindevorstands ihre Amtsbezeichnung, die übrigen mit der Abgabe 

von Erklärungen beauftragten Gemeindebediensteten einen das 

Auftragsverhältnis kennzeichnenden Zusatz beifügen.

§ 72
Kommissionen

(1) Der Gemeindevorstand kann zur dauernden Verwaltung oder 

Beaufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche sowie zur Erledigung 

vorübergehender Aufträge Kommissionen bilden, die ihm unterstehen.
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(2) Die Kommissionen bestehen aus der Bürgermeisterin, weiteren 

Mitgliedern des Gemeindevorstands, Mitgliedern der 

Gemeindevertretung und, falls dies tunlich erscheint, aus sachkundigen 

Gemeindeangehörigen. Die weiteren Mitglieder des Gemeindevorstands 

werden vom Gemeindevorstand, die Mitglieder der Gemeindevertretung 

und die sachkundigen Gemeindeangehörigen werden von der 

Gemeindevertretung gewählt, die sachkundigen Gemeindeangehörigen 

auf Vorschlag der am Geschäftsbereich der Kommission besonders 

interessierten Berufs- und anderen Vereinigungen oder sonstigen 

Einrichtungen; § 62 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Kommissionen bestehen aus dem Bürgermeister, weiteren 

Mitgliedern des Gemeindevorstands, Mitgliedern der 

Gemeindevertretung und, falls dies tunlich erscheint, aus sachkundigen 

Einwohnern. Die weiteren Mitglieder des Gemeindevorstands werden 

vom Gemeindevorstand, die Mitglieder der Gemeindevertretung und die 

sachkundigen Einwohner werden von der Gemeindevertretung gewählt, 

die sachkundigen Einwohner auf Vorschlag der am Geschäftsbereich der 

Kommission besonders interessierten Berufs- und anderen 

Vereinigungen oder sonstigen Einrichtungen; § 62 Abs. 2 gilt 

entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den Kommissionen führt die Bürgermeisterin oder 

eine von ihr bestimmte Beigeordnete.

(4) Der Gemeindevorstand kann das Verfahren und den Geschäftsgang 

der Kommissionen näher regeln. Sind keine abweichenden 

Bestimmungen getroffen, so gelten die §§ 67 bis 69 entsprechend.

§ 73

Personalangelegenheiten

(1) Der Gemeindevorstand stellt die Gemeindebediensteten an, er 

befördert und entlässt sie. Der Stellenplan und die von der 

Gemeindevertretung gegebenen Richtlinien sind dabei einzuhalten; 

Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besoldungs- 

oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. § 39 Abs. 1, § 39a Abs. 1 

und § 130 Abs. 3 bleiben unberührt.
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(2) Die Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzte aller Beamtinnen und 

Beschäftigten der Gemeinde mit Ausnahme der Beigeordneten. Durch 

Verordnung der Landesregierung wird bestimmt, wer die Obliegenheiten 

des Dienstvorgesetzten gegenüber der Bürgermeisterin und den 

Beigeordneten wahrnimmt. Die Verordnung bestimmt auch, wer oberste 

Dienstbehörde für die Gemeindebediensteten ist; § 86 Abs. 2 des 

Hessischen Disziplinargesetzes bleibt unberührt.

(2) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Beamten, 

Angestellten und Arbeiter der Gemeinde mit Ausnahme der 

Beigeordneten. Durch Verordnung der Landesregierung wird bestimmt, 

wer die Obliegenheiten des Dienstvorgesetzten gegenüber dem 

Bürgermeister und den Beigeordneten wahrnimmt. Die Verordnung 

bestimmt auch, wer oberste Dienstbehörde für die 

Gemeindebediensteten ist; § 86 Abs. 2 des Hessischen 

Disziplinargesetzes bleibt unberührt.

§ 74
Widerspruch und Anrufung der Gemeindevertretung

(1) Verletzt ein Beschluss des Gemeindevorstands das Recht, so hat 

ihm die Bürgermeisterin zu widersprechen. Die Bürgermeisterin kann 

widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemeinde gefährdet. 

Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 

zwei Wochen nach der Beschlussfassung ausgesprochen werden. Der 

Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

(2) Über die strittige Angelegenheit ist in der nächsten Sitzung des 

Gemeindevorstands nochmals zu beschließen. Findet die Angelegenheit 

auf diese Weise nicht ihre Erledigung, kann die Bürgermeisterin 

innerhalb einer Woche die Entscheidung der Gemeindevertretung 

anrufen.

§ 75
Erzwingung eines Disziplinarverfahrens durch die 

Gemeindevertretung

(1) Verletzt eine Bürgermeisterin oder Beigeordnete ihre Amtspflicht 

gröblich, kann die Gemeindevertretung bei der Aufsichtsbehörde die 

Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens beantragen. Der 

Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 

Gemeindevertretung.
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(2) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag ab, kann die 

Gemeindevertretung binnen einem Monat die Disziplinarkammer 

anrufen; der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 

Gemeindevertretung. Die Disziplinarkammer darf dem Antrag nur 

stattgeben, wenn das Disziplinarverfahren voraussichtlich zur 

Entfernung aus dem Dienst führen wird.

(3) Gibt die Disziplinarkammer dem Antrag statt, bewirkt ihre 

Entscheidung die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Sie entscheidet 

zugleich über die vorläufige Dienstenthebung und über die Einbehaltung 

von Dienstbezügen.

§ 76 § 76
Abberufung Abberufung

(1) Hauptamtliche Beigeordnete können von der Gemeindevertretung 

vorzeitig abberufen werden. Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann 

nur von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 

Gemeindevertretung gestellt werden. Der Beschluss bedarf einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder der Gemeindevertretung. Über die Abberufung ist zweimal zu 

beraten und abzustimmen. Die zweite Beratung darf frühestens vier 

Wochen nach der ersten erfolgen. Eine Abkürzung der Ladungsfrist (§ 

58 Abs. 1) ist nicht statthaft. § 63 findet keine Anwendung.

(1) Hauptamtliche Beigeordnete können von der Gemeindevertretung 

vorzeitig abberufen werden. Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann 

nur von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 

Gemeindevertretung gestellt werden. Der Beschluss bedarf einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder der Gemeindevertretung. Über die Abberufung ist zweimal zu 

beraten und abzustimmen. Die zweite Beratung darf frühestens vier 

Wochen nach der ersten erfolgen. Eine Abkürzung der Ladungsfrist (§ 

58 Abs. 1) ist nicht statthaft. § 63 findet keine Anwendung.

(2) Hauptamtliche Beigeordnete können innerhalb von sechs Monaten 

nach Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung mit der Mehrheit der 

gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder vorzeitig abberufen werden. Abs. 1 

Satz 4 bis 7 findet Anwendung.

(2) In Gemeinden mit mehr als 50000 Gemeindeangehörige können 

hauptamtliche Beigeordnete innerhalb von sechs Monaten nach Beginn 

der Wahlzeit der Gemeindevertretung mit der Mehrheit der gesetzlichen 

Zahl ihrer Mitglieder vorzeitig abberufen werden. Abs. 1 Satz 4 bis 7 

findet Anwendung.

(3) Beigeordnete scheiden mit dem Ablauf des Tages, an dem die 

Abberufung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus ihrem Amt.

(3) Der Beigeordnete scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem die 

Abberufung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus seinem Amt.
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(4) Eine Bürgermeisterin kann von den wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen vorzeitig abgewählt werden. Sie ist 

abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der gültigen 

Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens dreißig vom Hundert 

der Wahlberechtigten beträgt. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens 

bedarf es eines von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder der Gemeindevertretung gestellten Antrages und eines mit 

einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder der Gemeindevertretung zu fassenden Beschlusses; § 63 

findet keine Anwendung. Für das weitere Verfahren gelten die 

Vorschriften der §§ 54 bis 57 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 

entsprechend. Die Bürgermeisterin scheidet mit dem Ablauf des 

Tages, an dem der Wahlausschuss die Abwahl feststellt, aus ihrem 

Amt. Eine Bürgermeisterin gilt als abgewählt, falls sie binnen einer 

Woche nach dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich auf eine 

Entscheidung der wahlberechtigten Gemeindeangehörigen über 

ihre Abwahl verzichtet; 

(4) Ein Bürgermeister kann von den Bürgern der Gemeinde vorzeitig 

abgewählt werden. Er ist abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine 

Mehrheit der gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit 

mindestens dreißig vom Hundert der Wahlberechtigten beträgt. Zur 

Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es eines von mindestens der 

Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung 

gestellten Antrages und eines mit einer Mehrheit von mindestens zwei 

Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung zu 

fassenden Beschlusses; § 63 findet keine Anwendung. Für das weitere 

Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 54 bis 57 des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Der Bürgermeister scheidet mit 

dem Ablauf des Tages, an dem der Wahlausschuss die Abwahl feststellt, 

aus seinem Amt. Ein Bürgermeister gilt als abgewählt, falls er binnen 

einer Woche nach dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich 

auf eine Entscheidung der Bürger über seine Abwahl verzichtet; der 

Verzicht ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu 

erklären. 

der Verzicht ist gegenüber der Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu 

erklären. Die Bürgermeisterin scheidet mit Ablauf des Tages, an dem 

sie den Verzicht auf die Abwahl erklärt, aus ihrem Amt.

Der Bürgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an dem er den 

Verzicht auf die Abwahl erklärt, aus seinem Amt.

§ 77
Ansprüche gegen Mitglieder des Gemeindevorstands, Verträge 

mit ihnen und mit Gemeindevertretern

(1) Ansprüche der Gemeinde gegen Bürgermeisterin und Beigeordnete 

werden von der Gemeindevertretung geltend gemacht.
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(2) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Gemeindevorstands und 

mit Gemeindevertreterinnen bedürfen der Genehmigung der 

Gemeindevertretung, es sei denn, dass es sich um Verträge nach 

feststehendem Tarif oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung 

handelt, die für die Gemeinde unerheblich sind.

§§ 78 bis 80

(weggefallen)

§ 81 § 81
Einrichtung und Aufhebung Einrichtung und Aufhebung

(1) In den Gemeinden können durch Beschluss der Gemeindevertretung 

Ortsbezirke gebildet werden; bestehende örtliche Gemeinschaften 

sollen Berücksichtigung finden. Für jeden Ortsbezirk ist ein Ortsbeirat 

einzurichten. Die Abgrenzung der Ortsbezirke und die Einrichtung von 

Ortsbeiräten sind in der Hauptsatzung zu regeln; § 6 Abs. 2 Satz 2 

findet keine Anwendung. Für die erstmalige Einrichtung eines 

Ortsbeirats aus Anlass einer Grenzänderung genügt eine entsprechende 

Vereinbarung im Grenzänderungsvertrag (§ 18). Ortsbezirksgrenzen 

können nur zum Ende der Wahlzeit geändert werden.

(1) In den Gemeinden können durch Beschluss der Gemeindevertretung 

Ortsbezirke gebildet werden; bestehende örtliche Gemeinschaften 

sollen Berücksichtigung finden. Für jeden Ortsbezirk ist ein Ortsbeirat 

einzurichten. Die Abgrenzung der Ortsbezirke und die Einrichtung von 

Ortsbeiräten sind in der Hauptsatzung zu regeln; § 6 Abs. 2 Satz 2 

findet keine Anwendung. Für die erstmalige Einrichtung eines 

Ortsbeirats aus Anlass einer Grenzänderung genügt eine entsprechende 

Vereinbarung im Grenzänderungsvertrag (§ 18). Ortsbezirksgrenzen 

können nur zum Ende der Wahlzeit geändert werden.

(2) Ein Ortsbezirk kann frühestens zum Ende der Wahlzeit aufgehoben 

werden. Dies bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder 

des Ortsbeirats. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von mindestens 

zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertretung.

(2) Ein Ortsbezirk kann frühestens zum Ende der Wahlzeit aufgehoben 

werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von mindestens zwei 

Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.

(3) Das Recht, Außenstellen der Gemeindeverwaltung einzurichten, 

bleibt unberührt.

(3) Das Recht, Außenstellen der Gemeindeverwaltung einzurichten, 

bleibt unberührt.

§ 82 § 82
Wahl und Aufgaben Wahl und Aufgaben
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(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen des Ortsbezirks gleichzeitig mit der 

Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung 

gewählt. Die für die Wahl der Gemeindevertretung maßgeblichen 

Vorschriften gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane 

für die Gemeindevertretung auch für die Wahl der Mitglieder des 

Ortsbeirats zuständig sind und über die Gültigkeit der Wahl die neu 

gewählte Gemeindevertretung entscheidet. Der Ortsbeirat besteht aus 

mindestens drei, höchstens neun Mitgliedern, in Ortsbezirken mit mehr 

als 8000 Gemeindeangehörigen aus höchstens neunzehn Mitgliedern; 

das Nähere wird durch die Hauptsatzung bestimmt; § 81 Abs. 1 Satz 4 

gilt entsprechend. Die Vorschriften des § 37 und des § 65 Abs. 2 finden 

sinngemäß Anwendung. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder 

zugelassen oder werden weniger Bewerberinnen zur Wahl zugelassen, 

als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung 

des Ortsbeirats entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den Bürgern des 

Ortsbezirks gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die Wahlzeit 

der Gemeindevertretung gewählt. Die für die Wahl der 

Gemeindevertreter maßgeblichen Vorschriften gelten sinngemäß mit 

der Maßgabe, dass die Wahlorgane für die Gemeindevertretung auch für 

die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zuständig sind und über die 

Gültigkeit der Wahl die neu gewählte Gemeindevertretung entscheidet. 

Der Ortsbeirat besteht aus mindestens drei, höchstens neun 

Mitgliedern, in Ortsbezirken mit mehr als 8000 Einwohnern aus 

höchstens neunzehn Mitgliedern; das Nähere wird durch die 

Hauptsatzung bestimmt; § 81 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Die 

Vorschriften des § 37 und des § 65 Abs. 2 finden sinngemäß 

Anwendung. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen 

oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu 

verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des 

Ortsbeirats entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. 

Gemeindevertreter, die in dem Ortsbezirk wohnen, 

Gemeindevertreterinnen, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem 

Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, 

können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

dem Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, 

können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der 

§§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 

Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend.

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der 

§§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 

Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend.

(3) Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den 

Ortsbezirk betreffen, frühzeitig und umfassend zu hören, 

insbesondere zum Entwurf des Haushaltsplans. Er hat ein Antragsrecht 

in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen sowie ein 

Rederecht zu seinen Anträgen in der Gemeindevertretung. Er hat 

zu denjenigen Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der 

Gemeindevertretung oder vom Gemeindevorstand vorgelegt werden.

(3) Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den 

Ortsbezirk betreffen, zu hören, insbesondere zum Entwurf des 

Haushaltsplans. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die 

den Ortsbezirk angehen. Er hat zu denjenigen Fragen Stellung zu 

nehmen, die ihm von der Gemeindevertretung oder vom 

Gemeindevorstand vorgelegt werden.
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(4) Die Gemeindevertretung soll dem Ortsbeirat unbeschadet des § 51 

und nach Maßgabe des § 62 Abs. 1 Satz 3 bestimmte Angelegenheiten 

oder bestimmte Arten von Angelegenheiten widerruflich zur endgültigen 

Entscheidung übertragen, wenn dadurch die Einheit der Verwaltung der 

Gemeinde nicht gefährdet wird. Dem Ortsbeirat sind die zur Erledigung 

seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Gemeindevertretung kann dem Ortsbeirat unbeschadet des § 51 

und nach Maßgabe des § 62 Abs. 1 Satz 3 bestimmte Angelegenheiten 

oder bestimmte Arten von Angelegenheiten widerruflich zur endgültigen 

Entscheidung übertragen, wenn dadurch die Einheit der Verwaltung der 

Gemeinde nicht gefährdet wird. Dem Ortsbeirat sind die zur Erledigung 

seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

(5) Der Ortsbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus 

seiner Mitte eine Vorsitzende und eine oder mehrere 

Stellvertreterinnen. Die Vorsitzende trägt die Bezeichnung 

Ortsvorsteherin. Nach Ablauf der Wahlzeit führt die Ortsvorsteherin ihre 

Tätigkeit bis zur Neuwahl der Ortsvorsteherin weiter. Der 

Ortsvorsteherin kann die Leitung der Außenstelle der 

Gemeindeverwaltung im Ortsbezirk übertragen werden; sie ist dann als 

(Keine Vorschläge) zu berufen und führt das gemeindliche Dienstsiegel.

(5) Der Ortsbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. 

Der Vorsitzende trägt die Bezeichnung Ortsvorsteher. Nach Ablauf der 

Wahlzeit führt der Ortsvorsteher seine Tätigkeit bis zur Neuwahl des 

Ortsvorstehers weiter. Dem Ortsvorsteher kann die Leitung der 

Außenstelle der Gemeindeverwaltung im Ortsbezirk übertragen werden; 

er ist dann als Ehrenbeamter zu berufen und führt das gemeindliche 

Dienstsiegel.

(6) Für den Geschäftsgang des Ortsbeirats gelten sinngemäß die 

Vorschriften des § 8b, der §§ 52 bis 55, des § 57 Abs. 2, des § 58 Abs. 

1 bis 6, des § 61, des § 62 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 und des § 63 Abs. 3 

und 4; die Vorschrift des § 56 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass 

der neu gewählte Ortsbeirat zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach 

Beginn der Wahlzeit zusammentritt und die Ladung durch die bisherige 

Ortsvorsteherin erfolgt. Für die erste Sitzung nach der Einrichtung eines 

Ortsbeirats gelten die Vorschriften des § 56 Abs. 2 und des § 57 Abs. 1 

Satz 3 sinngemäß.

(6) Für den Geschäftsgang des Ortsbeirats gelten sinngemäß die 

Vorschriften des § 8b, der §§ 52 bis 55, des § 57 Abs. 2, des § 58 Abs. 

1 bis 6, des § 61, des § 62 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 und des § 63 Abs. 3 

und 4; die Vorschrift des § 56 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass 

der neu gewählte Ortsbeirat zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach 

Beginn der Wahlzeit zusammentritt und die Ladung durch den 

bisherigen Ortsvorsteher erfolgt. Für die erste Sitzung nach der 

Einrichtung eines Ortsbeirats gelten die Vorschriften des § 56 Abs. 2 

und des § 57 Abs. 1 Satz 3 sinngemäß.

(7) Der Gemeindevorstand kann an den Sitzungen des Ortsbeirats 

teilnehmen, im Übrigen gilt § 59 Satz 2 und 3 sinngemäß.

(7) Der Gemeindevorstand kann an den Sitzungen des Ortsbeirats 

teilnehmen, im Übrigen gilt § 59 Satz 2 und 3 sinngemäß.

§ 83 § 83
(weggefallen) (weggefallen)
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§ 84
Einrichtung

In Gemeinden mit mehr als 1000 gemeldeten Gemeindeangehörigen 

ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist ein Ausländerbeirat 

einzurichten; zu den Gemeindeangehörigen ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft zählen auch Staatenlose. In anderen Gemeinden 

kann ein Ausländerbeirat eingerichtet werden; die Einrichtung ist in der 

Hauptsatzung zu regeln.

§ 85
Zusammensetzung

Der Ausländerbeirat besteht aus mindestens drei, höchstens 

siebenunddreißig Mitgliedern. Die maßgebliche Zahl der Mitglieder wird 

in der Hauptsatzung bestimmt.

§ 86 § 86
Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von allen 

Gemeindeangehörigen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft 

besitzen, in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer 

Wahl für fünf Jahre gewählt. Das Nähere des Wahlverfahrens regelt das 

Hessische Kommunalwahlgesetz. Werden keine Wahlvorschläge 

eingereicht oder zugelassen oder werden weniger Bewerberinnen zur 

Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht 

statt; die Einrichtung des Ausländerbeirats entfällt für die Dauer der 

nachfolgenden Wahlzeit.

(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den ausländischen 

Einwohnern in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer 

Wahl für fünf Jahre gewählt. Das Nähere des Wahlverfahrens regelt das 

Hessische Kommunalwahlgesetz. Werden keine Wahlvorschläge 

eingereicht oder zugelassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl 

zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die 

Einrichtung des Ausländerbeirats entfällt für die Dauer der 

nachfolgenden Wahlzeit.
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(2) Wahlberechtigt sind die Gemeindeangehörigen, die am Wahltag 

nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, das sechzehnte 

Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der 

Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Bei Inhaberinnen von Haupt- und 

Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der 

Hauptwohnung als Wohnsitz.

(2) Wahlberechtigt sind die ausländischen Einwohner, die am Wahltag 

das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten 

in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Bei Inhabern von Haupt- und 

Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der 

Hauptwohnung als Wohnsitz.

(3) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten 

Gemeindeangehörigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die am 

Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs 

Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Abs. 2 Satz 2 gilt für 

die Wählbarkeit entsprechend.

(3) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten 

ausländischen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr 

vollendet und seit mindestens sechs Monaten in der Gemeinde ihren 

Wohnsitz haben. Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend.

(4) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind unter den 

Voraussetzungen des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 

1 des Grundgesetzes,

1. die diese Rechtsstellung als Gemeindeangehörige ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft im Inland erworben haben oder

1. die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland 

erworben haben oder

2. die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. 2. die zugleich eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

(5) § 31, § 32 Abs. 2, §§ 33, 37 und § 65 Abs. 2 gelten entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind ehrenamtlich Tätige im 

Sinne der §§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des 

§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 

Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend.

§ 87 § 87
Wahl der Vorsitzenden, Geschäftsgang Wahl des Vorsitzenden, Geschäftsgang
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(1) Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl 

aus seiner Mitte eine Vorsitzende und eine oder mehrere 

Stellvertreterinnen. Nach Ablauf der Wahlzeit führt die bisherige 

Vorsitzende ihre Tätigkeit bis zur Neuwahl der Vorsitzenden weiter.

(1) Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl 

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 

Stellvertreter. Nach Ablauf der Wahlzeit führt der bisherige Vorsitzende 

seine Tätigkeit bis zur Neuwahl des Vorsitzenden weiter.

(2) Der Ausländerbeirat tritt zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach 

der Wahl zusammen; die Ladung erfolgt durch die bisherige 

Vorsitzende des Ausländerbeirats. Für die erste Sitzung nach der 

Einrichtung eines Ausländerbeirats gelten § 56 Abs. 2 und § 57 Abs. 1 

Satz 3 entsprechend.

(2) Der Ausländerbeirat tritt zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach 

der Wahl zusammen; die Ladung erfolgt durch den bisherigen 

Vorsitzenden des Ausländerbeirats. Für die erste Sitzung nach der 

Einrichtung eines Ausländerbeirats gelten § 56 Abs. 2 und § 57 Abs. 1 

Satz 3 entsprechend.

(3) Der Ausländerbeirat regelt seine inneren Angelegenheiten, 

insbesondere die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Form der Ladung 

und die Sitz- und Abstimmungsordnung, durch eine Geschäftsordnung. 

Ist eine Geschäftsordnung nicht vorhanden oder enthält diese keine 

erschöpfenden Regelungen, gelten die für den Geschäftsgang der 

Gemeindevertretung maßgeblichen Vorschriften dieses Gesetzes und 

die Bestimmungen der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

entsprechend.

§ 88 § 88

Aufgaben, Befugnisse Aufgaben, Befugnisse

(1) Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der 

Gemeindeangehörigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Er 

berät die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die die 

Gemeindeangehörigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft 

betreffen.

(1) Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der ausländischen 

Einwohner der Gemeinde. Er berät die Organe der Gemeinde in allen 

Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen.
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(2) Der Gemeindevorstand hat den Ausländerbeirat rechtzeitig über alle 

Angelegenheiten zu unterrichten, deren Kenntnis zur Erledigung seiner 

Aufgaben erforderlich ist. Der Ausländerbeirat hat ein Antragsrecht in 

allen Angelegenheiten, die die Gemeindeangehörigen ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft betreffen. Der Ausländerbeirat ist in 

allen wichtigen Angelegenheiten, die die Gemeindeangehörigen 

ohne deutsche Staatsbürgerschaft betreffen frühzeitig und 

umfassend, zu hören. Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 

können, Ausschüsse der Gemeindevertretung müssen in ihren 

Sitzungen den Ausländerbeirat zu den Tagesordnungspunkten hören, 

die die Interessen der Gemeindeangehörigen ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft berühren. Zu seinen Anträgen hat der 

Ausländerbeirat in der Gemeindevertretung Rederecht. 

(2) Der Gemeindevorstand hat den Ausländerbeirat rechtzeitig über alle 

Angelegenheiten zu unterrichten, deren Kenntnis zur Erledigung seiner 

Aufgaben erforderlich ist. Der Ausländerbeirat hat ein Vorschlagsrecht 

in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Der 

Ausländerbeirat ist in allen wichtigen Angelegenheiten, die ausländische 

Einwohner betreffen, zu hören. Gemeindevertretung und 

Gemeindevorstand können, Ausschüsse der Gemeindevertretung 

müssen in ihren Sitzungen den Ausländerbeirat zu den 

Tagesordnungspunkten hören, die Interessen der ausländischen 

Einwohner berühren.

(3) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben 

erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

(3) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben 

erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

§§ 89 bis 91

(weggefallen)

§ 92 § 92

Allgemeine Haushaltsgrundsätze Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu 

führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist 

den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

Rechnung zu tragen.

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu 

führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist 

den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.
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(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der 

Verwaltungsbuchführung zu führen. In der Hauptsatzung kann bestimmt 

werden, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der 

doppelten Buchführung geführt wird. Auf die Haushaltswirtschaft nach 

den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung sind die Bestimmungen 

des Zweiten Titels dieses Abschnitts, auf die Haushaltswirtschaft nach 

den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind die Bestimmungen 

des Dritten Titels dieses Abschnitts anzuwenden.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der 

Verwaltungsbuchführung zu führen. In der Hauptsatzung kann 

bestimmt werden, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen 

der doppelten Buchführung geführt wird. Auf die Haushaltswirtschaft 

nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung sind die 

Bestimmungen des Zweiten Titels dieses Abschnitts, auf die 

Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 

sind die Bestimmungen des Dritten Titels dieses Abschnitts 

anzuwenden.

(4) Der Haushalt soll innerhalb eines angemessenen Zeitraumes 

ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich innerhalb eines 

angemessenen Zeitraumes nicht möglich, ist ein 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der 

Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der 

Haushaltssatzung vorzulegen.

(4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der 

Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept 

aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der 

Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

§ 93 § 93
Grundsätze der Einnahmenbeschaffung Grundsätze der Einnahmenbeschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Einnahmen

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern 2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. § 10 

Satz 2 ist anzuwenden. zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
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(3) Die Gemeinde darf Kredite für Investitionen aufnehmen oder 

wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich 

unzweckmäßig wäre.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere 

Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 94
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 

erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

a) der Einnahmen und der Ausgaben des Haushaltsjahres,

b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

c) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 

Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und 

Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft 

und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei 

Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
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(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche 

durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

§ 95
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 

Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund 

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung 

verbindlich.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde

1. zu erwartenden Einnahmen,

2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und

3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen der Gemeinde 

bleiben unberührt.

(3) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und in einen 

Vermögenshaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten, 

Angestellten und Arbeiter ist Teil des Haushaltsplans.

§ 96
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand, Ausgaben zu 

leisten und Verpflichtungen einzugehen.
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(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten 

weder begründet noch aufgehoben.

§ 97 § 97
Erlass der Haushaltssatzung Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest 

und legt ihn der Gemeindevertretung bis spätestens drei Monate vor 

Beginn des Haushaltsjahres zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Ist eine Beigeordnete für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, 

so bereitet sie den Entwurf vor. Sie ist berechtigt, ihre abweichende 

Stellungnahme zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der 

Gemeindevertretung vorzulegen.

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest 

und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und 

Beschlussfassung vor. Ist ein Beigeordneter für die Verwaltung des 

Finanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor. Er ist berechtigt, 

seine abweichende Stellungnahme zu dem Entwurf des 

Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen.

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist 

unverzüglich nach der Vorlage an die Gemeindevertretung, spätestens 

am zwanzigsten Tag vor der Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung, an vierzehn Tagen öffentlich auszulegen. Die 

Auslegung ist vorher öffentlich bekannt zu machen. Bis zum dritten 

Tag nach des Ablauf des Auslegungszeitraums können alle 

Gemeindeangehörigen Eingaben an die Gemeindevertretung 

richten. 

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist 

unverzüglich nach der Vorlage an die Gemeindevertretung, spätestens 

am zwölften Tag vor der Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung, an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Die 

Auslegung ist vorher öffentlich bekannt zu machen.

(3) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der 

Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er 

soll vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend 

behandelt werden. In der Beratung kann die mit der Verwaltung des 

Finanzwesens betraute Beigeordnete ihre abweichende Auffassung 

vertreten. Eingaben nach Absatz 2 sind im Finanzausschuss mit den 

Antragsstellerinnen zu behandeln und zu beraten.  

(3) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der 

Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er 

soll vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend 

behandelt werden. In der Beratung kann der mit der Verwaltung des 

Finanzwesens betraute Beigeordnete seine abweichende Auffassung 

vertreten.
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(4) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist 

mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll 

spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

(4) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist 

mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll 

spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

(5) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich 

auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsbedürftige Teile, so ist sie 

erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt zu machen.

(5) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich 

auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsbedürftige Teile, so ist sie 

erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt zu machen.

§ 98
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert 

werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 

wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein 

erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbetrag 

sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 

Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen 

Haushaltsstellen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) 

in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang 

geleistet werden müssen,

3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder 

Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
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4. Beamtinnen und Beschäftigte eingestellt, befördert oder in eine 

höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der 

Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 4 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und 

Baumaßnahmen, für die unerhebliche Ausgaben zu leisten sind, sowie 

auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer 

Personalausgaben, soweit sie aufgrund des Besoldungs- oder Tarifrechts 

zwingend erforderlich sind.

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

§ 99 § 99
Vorläufige Haushaltsführung Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht 

bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht 

bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

1. die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist 

oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 

sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige 

Leistungen des Vermögenshaushalts fortsetzen, für die im 

Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

1. die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist 

oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 

sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige 

Leistungen des Vermögenshaushalts fortsetzen, für die im 

Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, 

nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, 

nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
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3. Zuschüsse für kulturelle, soziale und karitative Aufgaben in 

gleicher Höhe wie im Vorjahr fortführen, 

4. Kredite umschulden, 3. Kredite umschulden,

5. rentierliche Investitionen tätigen.

(2) Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der 

Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Vermögenshaushalts 

nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Hälfte der 

in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite 

aufnehmen.

(2) Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der 

Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Vermögenshaushalts 

nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem 

Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite 

aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 

für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 

für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

§ 100
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, 

wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung 

gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Ausgaben entscheidet der 

Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere 

Regelung trifft. Sind die Ausgaben nach Umfang oder Bedeutung 

erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der 

Gemeindevertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon 

alsbald Kenntnis zu geben. Erheblichkeitsgrenzen sind in der 

Haushaltssatzung jährlich durch die Gemeindevertretung zu 

bestimmen. 
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(2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im 

folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Ausgaben auch 

dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass 

einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden 

Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die 

überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben entstehen können.

(4) § 98 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 101 § 101
Finanzplanung Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine sechsjährige 

Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der 

Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige 

Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der 

Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der 

voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten 

darzustellen. Die Ministerin des Innern hat hierzu im Einvernehmen mit 

der Ministerin der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu 

geben.

(3) Als Grundlage für die Finanzplanung stellt der Gemeindevorstand 

den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Das 

Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen. 

Ist eine Beigeordnete für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, 

so bereitet sie den Entwurf vor. Sie ist berechtigt, ihre abweichende 

Stellungnahme zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der 

Gemeindevertretung vorzulegen.

(4) Der Finanzplan ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem 

Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen.
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(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der 

Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

(6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die 

nach der Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete 

Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen 

Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

§ 102
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen 

unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden, wenn der 

Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel nur zu Lasten der 

dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in 

Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur 

zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme 

entstehenden Ausgaben in den künftigen Haushalten gesichert 

erscheint.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des 

Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende 

Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur 

Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im 

Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, 

wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, 

Kreditaufnahmen vorgesehen sind. § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend.
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(5) Verpflichtungen im Sinne des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder 

außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unvorhergesehen und 

unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten 

wird. § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 103
Kredite

(1) Kredite dürfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im 

Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, 

Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen 

werden. Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet die 

Gemeindevertretung, soweit sie keine andere Regelung trifft.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen 

der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

(Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen 

einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 

kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 

Die Genehmigung ist in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, 

dass die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 

folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste 

Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung 

dieser Haushaltssatzung.
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(4) Die Ministerin des Innern kann im Einvernehmen mit der 

Ministerin der Finanzen durch Rechtsverordnung regeln, dass 

die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung 

(Einzelgenehmigung) der Aufsichtsbehörde abhängig gemacht 

wird mit der Maßgabe, dass die Genehmigung versagt werden 

kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwicklung am 

Kreditmarkt ungünstig beeinflussen oder die Versorgung der 

Gemeinden mit Krediten zu wirtschaftlich vertretbaren 

Bedingungen stören könnten. Eine Rechtsverordnung nach Satz 

1 ist unverzüglich nach ihrer Verkündung dem Landtag 

mitzuteilen. Sie ist aufzuheben, wenn es der Landtag verlangt.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamtbetrag nach Abs. 

2 genehmigt worden ist, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

(Einzelgenehmigung),

1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung 

der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 

beschränkt worden sind,

2. wenn sich die Aufsichtsbehörde dies im Einzelfall wegen der 

Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in der 

Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.

Im Fall der Nr. 1 kann die Genehmigung nur nach Maßgabe der 

Kreditbeschränkungen versagt werden.

(5) Die Aufnahme eines vom Lande Hessen gewährten Kredits 

bedarf keiner Einzelgenehmigung, wenn an der Bewilligung die 

Ministerin des Innern beteiligt ist.

(6) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich 

einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 6 gelten sinngemäß. 

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die Begründung von 

Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung.

(7) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits oder einer 

Zahlungsverpflichtung nach Abs. 7 keine Sicherheiten bestellen. Die 

Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von 

Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.
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§ 104
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 

Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus 

Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 

übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde, soweit sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung 

abgeschlossen werden; § 103 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den im Abs. 2 

genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere 

für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der 

Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zur Leistung 

von Ausgaben erwachsen können.

(4) Für Rechtsgeschäfte der in Abs. 1 bis 3 beschriebenen Art, die von 

der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus 

abgeschlossen werden oder die für den Haushalt der Gemeinde keine 

besondere Belastung bedeuten, ist keine Genehmigung erforderlich.

§ 105
Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde 

Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 

Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur 

Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr 

hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

§ 106
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Rücklagen

Die Gemeinde hat zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für 

Zwecke des Vermögenshaushalts Rücklagen in angemessener Höhe zu 

bilden. Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig. Die Bildung von 

Rücklagen darf, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 

unterbleiben, wenn andernfalls der Ausgleich des Haushalts gefährdet 

wäre.

§ 107 § 107
Haushaltswirtschaftliche Sperre Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann 

die Gemeindevertretung es von ihrer Einwilligung abhängig machen, 

ob Verpflichtungen eingegangen oder Ausgaben geleistet werden.

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann 

der Gemeindevorstand es von seiner Einwilligung abhängig machen, ob 

Verpflichtungen eingegangen oder Ausgaben geleistet werden.

§ 108
Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit 

dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu 

verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf 

eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen 

Ertrag bringen.
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(3) Die Gemeinde hat zum 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz 

aufzustellen, in der die Vermögensgegenstände und Schulden mit ihren 

Werten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur 

vollständig aufzunehmen sind. Die Vermögensgegenstände sind mit den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um 

Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag 

und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach 

sachgerechter Beurteilung notwendig ist. Dies gilt auch für die 

Schlussbilanz, die erstmals zum 31. Dezember 2009 und danach zum 

31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen ist.

(4) In der Eröffnungsbilanz dürfen die Vermögensgegenstände und 

Schulden auch mit den Werten angesetzt werden, die vor dem 1. Januar 

2005 sachgerecht ermittelt worden sind; etwaige Wertminderungen 

sind zu berücksichtigen.

(5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres 

Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände 

oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der 

späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene 

Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände 

oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur 

für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung 

kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz 

vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.
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(6)    Die Gemeinden oder Unternehmen, an denen die Gemeinde 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, dürfen Geschäftsanteile 

oder Aktien solcher Unternehmen in privater Rechtsform 

besitzen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt war, bevor durch einen von der Rechtsaufsichtsbehörde 

genehmigten Gemeinderatsbeschluss festgestellt worden ist, 

dass der öffentliche Zweck dieses Unternehmens entfallen ist. In 

begründeten Ausnahmefällen kann die Rechtsaufsichtsbehörde 

den Erwerb oder Besitz anderer Aktien oder Geschäftsanteile 

einer Gemeinde oder eines Unternehmens, an dem die Gemeinde 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, genehmigen. Die 

Beteiligung der Gemeinde soll auf Dauer grundsätzlich in eine 

Minderheitsbeteiligung überführt werden.

§ 109 § 109
Veräußerung von Vermögen Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern, 

Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert 

veräußert werden. Ausnahmen von dem Gebot des vollen 

Wertersatzes sind einzig im öffentlichen Interesse zulässig. Die 

Entscheidungsgründe sind in der Gemeindevertretung in 

öffentlicher Sitzung darzulegen und auf der Internetseite der 

Gemeinde zu veröffentlichen. 

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern, 

Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert 

veräußert werden.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Überlassung der Nutzung eines 

Vermögensgegenstandes.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Überlassung der Nutzung eines 

Vermögensgegenstandes.

(3) Ausnahmen von dem Gebot des vollen Wertersatzes nach Abs. 1 

Satz 2 sind im öffentlichen Interesse zulässig. Bei 

Nutzungsüberlassungen nach Abs. 2 entscheidet der 

Gemeindevorstand; die Entscheidung ist der Gemeindevertretung 

mitzuteilen.

§ 110
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Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Gemeinde; § 

117 bleibt unberührt. Die Buchführung kann von den Kassengeschäften 

abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte nicht durch eine 

Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lässt, eine 

Kassenverwalterin und eine Stellvertreterin zu bestellen.

(3) Die Kassenverwalterin und ihre Stellvertreterin können hauptamtlich 

oder ehrenamtlich angestellt werden. Die anordnungsbefugten 

Gemeindebediensteten sowie die Leiterin und die Prüferin des 

Rechnungsprüfungsamts können nicht gleichzeitig die Aufgaben einer 

Kassenverwalterin oder ihrer Vertreterin wahrnehmen.

(4) Die Kassenverwalterin und ihre Stellvertreterin dürfen miteinander 

oder mit der Bürgermeisterin, den Beigeordneten sowie der Leiterin und 

den Prüferinnen des Rechnungsprüfungsamts nicht bis zum dritten 

Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert oder durch 

Ehe oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden sein. §§ 

43 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß.

(5) Die Kassenverwalterin, ihre Stellvertreterin und die anderen in der 

Gemeindekasse beschäftigten Bediensteten sind nicht befugt, 

Zahlungen anzuordnen.

§ 111
Übertragung von Kassengeschäften, Automation
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(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder teilweise von 

einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn 

die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die 

Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. Die Vorschriften 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unberührt.

(2) Werden die Kassengeschäfte ganz oder teilweise unter Einsatz 

automatischer Datenverarbeitungsanlagen erledigt, so ist den für die 

Prüfung zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, die Verfahren vor 

ihrer Anwendung zu prüfen.

§ 112 § 112
Jahresrechnung Jahresrechnung

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 

einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn 

und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist 

durch einen Bericht zu erläutern.

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 

einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn 

und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung 

ist durch einen Bericht zu erläutern.

(2) Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung innerhalb von vier 

Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und muss die 

Gemeindevertretung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der 

Jahresrechnung unterrichten. Die Jahresrechnung ist zusätzlich an 

14 Werktagen ortsüblich auszulegen und zu veröffentlichen.

(2) Der Gemeindevorstand soll die Jahresrechnung innerhalb von vier 

Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die 

Gemeindevertretung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der 

Jahresrechnung unterrichten.

§ 113
Vorlage an Gemeindevertretung

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (§ 128) 

legt der Gemeindevorstand die Rechnung mit dem Schlussbericht des 

Rechnungsprüfungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und 

Beschlussfassung vor.
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§ 114 § 114
Entlastung Entlastung

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über die vom 

Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresrechnung bis spätestens 31. 

Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und 

entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. 

Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die 

Entlastung mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe 

anzugeben.

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über die vom 

Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresrechnung bis spätestens 31. 

Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und 

entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. 

Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die 

Entlastung mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe 

anzugeben.

(2) Der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung ist 

öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist 

die Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht an vierzehn Tagen 

öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung 

hinzuweisen. Der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung 

ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich 

der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(2) Der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung ist 

öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist 

die Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht an sieben Tagen öffentlich 

auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

Der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung ist mit dem 

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich der 

Aufsichtsbehörde vorzulegen.

§ 114a
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 

erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans

a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge 

und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus 

ergebenden Saldos,
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b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der 

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus 

der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des 

sich daraus ergebenden Saldos,

c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung),

d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum 

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, 

Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen und den Stellenplan 

des Haushaltsjahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft 

und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei 

Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche 

durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

§ 114b
Haushaltsplan, Haushaltsausgleich
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(1) Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 

Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund 

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung 

verbindlich.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und

3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen der Gemeinde 

bleiben unberührt.

(3) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen 

Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamtinnen und 

Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans.

(4) Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag 

der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der 

ordentlichen Aufwendungen.

§ 114c
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand, 

Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen 

einzugehen.
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(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten 

weder begründet noch aufgehoben.

§ 114d
Erlass der Haushaltssatzung

Für den Erlass der Haushaltssatzung gilt § 97 entsprechend.

§ 114e
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert 

werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 

wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder 

Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein 

veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der 

Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung 

erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag 

entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 

Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und 

Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen 

Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten 

Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden 

müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder 

Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
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5. Beamtinnen oder Beschäftigte eingestellt, befördert oder in eine 

höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der 

Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und 

Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, 

sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar 

sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer 

Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des 

Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der 

Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu 

Auszahlungen führen.

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

§ 114f
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht 

bekannt gemacht, so darf die Gemeinde
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1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich 

verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 

unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und 

sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im 

Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, 

nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der 

Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach 

Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der 

Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 

für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

§ 114g

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und 

unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung 

dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der 

Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere 

Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang 

und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der 

Gemeindevertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon 

alsbald Kenntnis zu geben.
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(2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im 

folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen 

auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch 

Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im 

folgenden Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die überplanmäßige 

oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen 

können.

(4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der 

Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht 

zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige oder 

außerplanmäßige Aufwendungen.

(5) § 114e Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 114h
Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige 

Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr 

ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und 

Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das 

Kommunalrecht zuständige Ministerin hat hierzu im Einvernehmen mit 

der Ministerin der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu 

geben.

(2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und 

Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das 

Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige 

Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem 

Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.



Seite 101

(3) Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der 

Gemeindevorstand den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Das 

Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen. 

Ist eine Beigeordnete für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, 

so bereitet sie den Entwurf vor. Sie ist berechtigt, ihre abweichende 

Stellungnahme zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der 

Gemeindevertretung vorzulegen.

(4) Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertretung 

spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung 

vorzulegen.

(5) Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm 

sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

(6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die 

nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine 

geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer 

voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu 

sichern.

§ 114i
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen 

unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden, wenn der 

Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel nur zu Lasten der 

dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in 

Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur 

zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme 

entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushalten gesichert 

erscheint.
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(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des 

Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende 

Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur 

Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im 

Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, 

wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, 

Kreditaufnahmen vorgesehen sind. § 114j Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend.

(5) Verpflichtungen im Sinne des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder 

außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unvorhergesehen und 

unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten 

wird. § 114g Abs.1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 114j
Kredite

(1) Kredite dürfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt 

und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur 

Umschuldung aufgenommen werden. Über die Aufnahme und die 

Kreditbedingungen entscheidet die Gemeindevertretung, soweit sie 

keine andere Regelung trifft.
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(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen 

der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

(Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen 

einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 

kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 

Die Genehmigung ist in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, 

dass die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 

folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste 

Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung 

dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamtbetrag nach Abs. 

2 genehmigt worden ist, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

(Einzelgenehmigung),

1. wenn die Kreditaufnahmen nach §§ 19 des Gesetzes zur Förderung 

der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom B. Juni 1967, 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 

2304), beschränkt worden sind,

2. wenn sich die Aufsichtsbehörde dies im Einzelfall wegen der 

Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in der 

Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.

Im Fall der Nr. 1 kann die Genehmigung nur nach Maßgabe der 

Kreditbeschränkungen versagt werden.
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(5) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin kann im 

Einvernehmen mit der Ministerin der Finanzen durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass die Aufnahme von Krediten von der 

Genehmigung (Einzelgenehmigung) der Aufsichtsbehörde abhängig 

gemacht wird mit der Maßgabe, dass die Genehmigung versagt werden 

kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwicklung am Kreditmarkt 

ungünstig beeinflussen oder die Versorgung der Gemeinden mit 

Krediten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen stören könnten. 

Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 ist unverzüglich nach ihrer 

Verkündung dem Landtag mitzuteilen. Sie ist aufzuheben, wenn es der 

Landtag verlangt.

(5) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür 

zuständige Minister kann im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem 

Minister der Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die 

Aufnahme von Krediten von der Genehmigung (Einzelgenehmigung) der 

Aufsichtsbehörde abhängig gemacht wird mit der Maßgabe, dass die 

Genehmigung versagt werden kann, wenn die Kreditbedingungen die 

Entwicklung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen oder die 

Versorgung der Gemeinden mit Krediten zu wirtschaftlich vertretbaren 

Bedingungen stören könnten. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 ist 

unverzüglich nach ihrer Verkündung dem Landtag mitzuteilen, Sie ist 

aufzuheben, wenn es der Landtag verlangt.

(6) Die Aufnahme eines vom Land Hessen gewährten Kredits bedarf 

keiner Einzelgenehmigung, wenn an der Bewilligung die für das 

Kommunalrecht zuständige Ministerin beteiligt ist.

(6) Die Aufnahme eines vom Land Hessen gewährten Kredits bedarf 

keiner Einzelgenehmigung, wenn an der Bewilligung die für das 

Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige 

Minister beteiligt ist.

(7) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer 

Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde, Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 6 gelten sinngemäß. 

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die Begründung von 

Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung.

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits oder einer 

Zahlungsverpflichtung nach Abs. 7 keine Sicherheiten bestellen. Die 

Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von 

Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

§ 114k
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 

Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.
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(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus 

Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 

übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde, soweit sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung 

abgeschlossen werden; § 114j Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Abs. 2 

genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere 

für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der 

Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu finanziellen 

Leistungen erwachsen können.

(4) Für Rechtsgeschäfte der in Abs. 1 bis 3 beschriebenen Art, die von 

der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus 

abgeschlossen werden oder die für den Haushalt der Gemeinde keine 

besondere Belastung bedeuten, ist keine Genehmigung erforderlich.

§ 114l
Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde 

Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 

Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur 

Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr 

hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

§ 114m

Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

(1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.
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(2) Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen, 

soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. Rücklagen 

können auch aus zweckgebundenen Erträgen sowie für sonstige Zwecke 

gebildet werden.

(3) Die Bildung von Rücklagen darf, soweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist, nur unterbleiben, wenn anderenfalls der Ausgleich des 

Haushalts gefährdet wäre.

(4) Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen sind 

Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

§ 114n
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Erträge, der Einzahlungen, der 

Aufwendungen oder der Auszahlungen es erfordert, kann der 

Gemeindevorstand es von seiner Einwilligung abhängig machen, ob 

Verpflichtungen eingegangen oder Aufwendungen und Auszahlungen 

geleistet werden.

§ 114o
Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze

Für den Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen und 

für die Wertansätze in der Bilanz gilt § 108 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die Eröffnungsbilanz und die erstmalige Schlussbilanz 

auch zu einem jeweils früheren Zeitpunkt aufgestellt werden können.

§ 114p
Veräußerung von Vermögen
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Für die Veräußerung von Vermögen gilt § 109 entsprechend.

§ 114q
Gemeindekasse

Für die Gemeindekasse gilt § 110 entsprechend.

§ 114r
Übertragung von Kassengeschäften, Automation

Für die Übertragung von Kassengeschäften und die Automation gilt § 

111 entsprechend.

§ 114s
Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss, 

Gesamtabschluss

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 

einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und 

übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 

Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen 

und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat 

die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 

darzustellen.

(2) Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Vermögensrechnung (Bilanz),

2. der Ergebnisrechnung und

3. der Finanzrechnung.
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(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu 

erläutern.

(4) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

1. ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses 

zu erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die 

Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 

Haushaltsermächtigungen.

(5) Der Jahresabschluss der Gemeinde ist mit den Jahresabschlüssen

1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener 

Rechtspersönlichkeit, ausgenommen die Sparkassen und 

Sparkassenzweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist; für 

mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuches,

3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz 

über die kommunale Gemeinschaftsarbeit mit kaufmännischer 

Rechnungslegung, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,

4. der rechtlich selbständigen kommunalen Stiftungen mit 

kaufmännischer Rechnungslegung,

5. der Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung, deren 

finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch 

die Gemeinde gesichert wird,
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zusammenzufassen. Die Gemeinde hat erstmals die auf den 31. 

Dezember 2015 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. 

Dem zusammengefassten Jahresabschluss ist ein Anhang (Abs. 4 Nr. 1) 

beizufügen. Die Jahresabschlüsse der in Satz 1 genannten 

Aufgabenträger müssen nicht einbezogen werden, wenn sie für die 

Verpflichtung nach Abs. 1 Satz 4 von nachrangiger Bedeutung sind.

(6) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 5 genannten Aufgabenträgern 

darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle 

Informationen und Unterlagen zu verlangen, die sie für die 

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse nach Abs. 5 für erforderlich 

hält.

(7) Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 5, bei denen 

der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte zusteht, sind entsprechend 

den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches in die Zusammenfassung 

nach Abs. 5 einzubeziehen. Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger 

nach Abs. 5, bei denen der Gemeinde nicht die Mehrheit der 

Stimmrechte zusteht, sind entsprechend den §§ 311 und 312 des 

Handelsgesetzbuches in die Zusammenfassung nach Abs. 5 

einzubeziehen.

(8) Der zusammengefasste Jahresabschluss ist um eine 

Kapitalflussrechnung zu ergänzen und durch einen Bericht zu erläutern 

(Gesamtabschluss). Dem Bericht sind Angaben zu den 

Jahresabschlüssen der Aufgabenträger nach Abs. 5 Satz 1, die nicht in 

die Zusammenfassung einbezogen sind, anzufügen.

(9) Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde 

innerhalb von vier Monaten, den zusammengefassten Jahresabschluss 

und den Gesamtabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des 

Haushaltsjahres aufstellen und die Gemeindevertretung unverzüglich 

über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.
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§ 114t
Vorlage an Gemeindevertretung

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (§ 128) 

legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss, den 

zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit 

dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der 

Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

§ 114u
Entlastung

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über den vom 

Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss, zusammengefassten 

Jahresabschluss und Gesamtabschluss bis spätestens 31. Dezember des 

zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet 

zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. Verweigert die 

Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die Entlastung mit 

Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe anzugeben.

(2) Der Beschluss über den Jahresabschluss, den zusammengefassten 

Jahresabschluss und den Gesamtabschluss sowie die Entlastung ist 

öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist 

der Jahresabschluss, der zusammengefasste Jahresabschluss und der 

Gesamtabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen 

öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung 

hinzuweisen. Der Beschluss nach Satz 1 ist mit dem Schlussbericht des 

Rechnungsprüfungsamts unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(3) Kann der Gemeindevorstand zwei Jahre in Folge nicht 

entlastet werden, ist eine andere Kämmerin einzusetzen. 

§ 115
Sondervermögen
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(1) Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen und das 

Gemeindegliederklassenvermögen (§ 119),

2. das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen,

3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und 

öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

Sonderrechnungen geführt werden,

4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und 

Versicherungseinrichtungen.

(2) Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 unterliegen den 

Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Sie sind im Haushalt der 

Gemeinde gesondert nachzuweisen.

(3) Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften der §§ 

92, 93, 101 bis 105, 108 und 109 sinngemäß anzuwenden.

(4) Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 sind besondere 

Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen. Die 

Vorschriften des Ersten Abschnitts sind mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den 

Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntmachung und 

Auslegung nach § 97 Abs. 2 und 5 abgesehen werden kann. Anstelle 

eines Haushaltsplans können ein Wirtschaftsplan aufgestellt und die für 

die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe 

geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden; Abs. 3 gilt 

sinngemäß.

§ 116
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Treuhandvermögen

(1) Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie für Vermögen, 

die die Gemeinde nach besonderem Recht treuhänderisch zu verwalten 

hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen 

zu führen. § 115 Abs. 4 Satz 2 und 33 gilt sinngemäß.

(2) Geringfügiges Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde 

gesondert nachgewiesen werden; es unterliegt den Vorschriften über 

die Haushaltswirtschaft.

(3) Mündelvermögen sind abweichend von Abs. 1 und 2 nur in der 

Jahresrechnung nachzuweisen.

(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen der Stifterin 

bleiben unberührt.

§ 117
Sonderkassen

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die 

Sonderrechnungen geführt werden, sind Sonderkassen einzurichten. Sie 

sollen mit der Gemeindekasse verbunden werden. § 111 gilt 

sinngemäß.

§ 118

(aufgehoben)

§ 119
Gemeindegliedervermögen
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(1) Gemeindevermögen, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der 

Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht 

(Gemeindegliedervermögen, Gemeindegliederklassenvermögen), darf 

nicht in Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt 

werden.

(2) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindegliedervermögen oder 

Gemeindegliederklassenvermögen umgewandelt werden.

§ 120
Örtliche Stiftungen

(1) Örtliche Stiftungen verwaltet die Gemeinde nach den Vorschriften 

dieses Gesetzes, soweit nicht durch Gesetz oder Stiftungsurkunde 

anderes bestimmt ist. Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen 

Vermögen getrennt zu halten und so anzulegen, dass es für seinen 

Verwendungszweck greifbar ist.

(2) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden oder 

gefährdet die Stiftung das Gemeinwohl, so sind die Vorschriften des § 

87 des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. Die Änderung des 

Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich 

unselbständigen Stiftungen stehen der Gemeinde zu.

(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 

Gemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden, 

wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht 

erreicht werden kann.

§ 121 § 121

Wirtschaftliche Betätigung Wirtschaftliche Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn (1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, und 1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
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2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen 

Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum 

voraussichtlichen Bedarf steht.

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen 

Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum 

voraussichtlichen Bedarf steht und

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen 

privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten 

Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind 

sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen 

zulässig.

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie 

ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

(2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten (2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und 

Sozialwesens, der Kultur, der Energieversorgung, des 

öffentlichen Personennahverkehrs, des Sports, der Erholung, der 

Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der 

Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung 

sowie

3. zur Deckung des Eigenbedarfs. 3. zur Deckung des Eigenbedarfs.

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit 

ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den 

Vorschriften über die Eigenbetriebe oder die kommunalen 

Unternehmen geführt werden.

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem 

öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die 

Eigenbetriebe geführt werden.

(2) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin kann 

durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen und 

Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2 wahrnehmen und die 

nach Art und Umfang eine selbständige Verwaltung und 

Wirtschaftsführung erfordern, ganz oder teilweise nach den für 

die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei 

können auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen 

für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen.

(3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür 

zuständige Minister kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 

Unternehmen und Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2 

wahrnehmen und die nach Art und Umfang eine selbständige 

Verwaltung und Wirtschaftsführung erfordern, ganz oder teilweise nach 

den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei 

können auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für die 

Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen.
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(3) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die 

üblicherweise im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit 

erbracht werden, ebenfalls zulässig; mit der Ausführung dieser 

Tätigkeiten sollen private Dritte beauftragt werden, soweit das nicht 

unwirtschaftlich ist.

(4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die 

üblicherweise im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit 

erbracht werden, ebenfalls zulässig; mit der Ausführung dieser 

Tätigkeiten sollen private Dritte beauftragt werden, soweit das nicht 

unwirtschaftlich ist.

(4) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn (5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn

1. bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 

vorliegen und

1. bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 

vorliegen und

2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen 

Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten 

Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den 

maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs 

zulassen.

2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen 

Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten 

Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den 

maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs 

zulassen.

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder 

wesentliche Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen 

sowie über eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ist die 

Gemeindevertretung auf der Grundlage einer Markterkundung 

umfassend über die Chancen und Risiken der beabsichtigten 

unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende 

Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische 

Wirtschaft zu unterrichten. Vor der Befassung in der 

Gemeindevertretung ist den örtlichen Handwerkskammern, 

Industrie- und Handelskammern sowie Verbänden Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich 

betroffen ist. Die Stellungnahmen sind der Gemeindevertretung 

zur Kenntnis zu geben.

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder 

wesentliche Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie über 

eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ist die 

Gemeindevertretung auf der Grundlage einer Markterkundung 

umfassend über die Chancen und Risiken der beabsichtigten 

unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende 

Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu 

unterrichten. Vor der Befassung in der Gemeindevertretung ist den 

örtlichen Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie 

Verbänden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr 

Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellungnahmen sind der 

Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.
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(5) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu 

prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die 

Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten, 

die von privaten Dritten ausgeführt werden, wieder auf die 

Gemeinde, Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen zurück 

übertragen werden können.  

(7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu 

prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die 

Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten 

privaten Dritten übertragen werden können.

(6) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass 

sie einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit 

dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen 

ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, 

dass

(8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass 

sie einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit 

dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen 

ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, 

dass

1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, 1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden,

2. sozial gestaffelte Tarife und Gebühren ermöglicht werden, 

3. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, 

die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner 

technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und

2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, 

die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner 

technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und

4. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. 3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und 

Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unternehmen sowie 

Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an andere Unternehmen 

und Verwaltungszweige der Gemeinde sind kostendeckend zu vergüten.

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und 

Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unternehmen sowie 

Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an andere Unternehmen 

und Verwaltungszweige der Gemeinde sind kostendeckend zu vergüten.

(7) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen 

oder betreiben. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei 

den besonderen Vorschriften.

(9) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen 

oder betreiben. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei 

den besonderen Vorschriften.

§ 122 § 122
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Unternehmen des privaten Rechts Beteiligung an Gesellschaften

(1) Die Gemeinde darf Unternehmen in einer Rechtsform des 

privaten Rechts nur gründen, deren Zweckbestimmung ändern 

oder sich an solchen Unternehmen nur beteiligen, wenn

(1) Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines 

wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich 

daran beteiligen, wenn

1. bei den Unternehmen die Voraussetzungen des Abs. 2 

vorliegen,  1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen,

2. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer Rechtsform 

des öffentlichen Rechts, insbesondere durch einen Eigenbetrieb 

der Gemeinde oder durch ein selbständiges 

Kommunalunternehmen nach § 122a, erfüllt werden kann oder 

wenn Private an der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

wesentlich beteiligt werden sollen und die Aufgabe hierfür 

geeignet ist,

2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf 

einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist,

3. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag 

begrenzt ist; die Rechtsaufsicht kann von der 

Haftungsbegrenzung in begründeten Fällen befreien, 

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im 

Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Oberwachungsorgan, erhält,

4. die Gemeinde einen ihrer Beteiligung angemessenen Einfluss, 

insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden 

Aufsichts- oder Kontrollorgan des Unternehmens, erhält und 

dieser durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder 

der Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, 

soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere 

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große 

Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 

Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

5. bei einer Beteiligung der Gemeinde allein oder zusammen mit 

anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts mit einer 

Mehrheit der Anteile am Unternehmen im Gesellschaftervertrag 

oder in der Satzung sichergestellt ist, dass
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a) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan 

aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige 

Finanzplanung zugrunde gelegt wird,

b) der Gemeinde der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung 

übersandt werden,

c) das Recht zur über- und örtlichen Prüfung der Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Unternehmens gemäß § 132 eingeräumt 

wird und 

d) zu sichern, dass Wirtschaftsplan und Finanzplan Anhang zum 

Haushaltsplan werden. (Belastungsverzeichnis)

Die Gründung, Beteiligung oder Änderung der Zweckbestimmung bedarf 

der Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4 in 

besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.

(2) Die Gemeinde darf Unternehmen sowie Einrichtungen in der 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur errichten, übernehmen, 

wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der 

öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer anderer Rechtsform 

erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In der Satzung von 

Aktiengesellschaften soll bestimmt werden, dass zum Erwerb 

und zur Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen die 

Zustimmung des Aufsichtsrat notwendig ist. 

(2) Abs. 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften der Nr. 1 auch für die 

Gründung einer Gesellschaft, die nicht auf den Betrieb eines 

wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, und für die Beteiligung an 

einer solchen Gesellschaft. Darüber hinaus ist die Gründung einer 

solchen Gesellschaft oder die Beteiligung an einer solchen Gesellschaft 

nur zulässig, wenn ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der 

Gründung oder Beteiligung vorliegt.

(3) Die Gemeinde darf Unternehmen sowie Einrichtungen in der 

Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur 

führen und sich daran beteiligen, wenn durch die Ausgestaltung 

des Gesellschaftervertrags sichergestellt ist, dass

(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur errichten, 

übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der 

öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen 

Rechtsform erfüllt werden kann.

1. die Gesellschafterversammlung auch beschließt über

a) den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen 

im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
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b) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und 

Beteiligungen,

c) den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses 

und die Verwendung des Ergebnisses sowie

d) die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführerinnen, 

soweit dies nicht der Gemeinde vorbehalten ist, und

2. die öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgen kann und

3. der Gemeindevorstand den von der Gemeinde bestellten oder 

auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des 

Aufsichtsrats oder in einem entsprechenden Aufsichts- oder 

Kontrollorgan des Unternehmens Weisungen erteilen kann. 

(4) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unternehmens, an 

dem sie beteiligt ist, an einem anderen Unternehmen nur 

zustimmen, wenn die Voraussetzungen des § 121 vorliegen. 

Gleiches gilt für die Gründung eines Unternehmens durch ein 

Unternehmen, an dem sie beteiligt ist. Die Zustimmung der 

Gemeinde zur Beteiligung oder Gründung bedarf der Anzeige bei 

der Rechtsaufsichtsbehörde.

(4) Gehören einer Gemeinde mehr als 50 vom Hundert der Anteile an 

einer Gesellschaft, so hat sie darauf hinzuwirken, dass

1. in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe 

geltenden Vorschriften

1.in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften

a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird, a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird,

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung 

zugrunde gelegt und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird,

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde 

gelegt und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird,

2. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 121 Abs. 8) verfahren 

wird, wenn die Gesellschaft ein wirtschaftliches Unternehmen 

betreibt.

2. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 121 Abs. 8) verfahren wird, 

wenn die Gesellschaft ein wirtschaftliches Unternehmen betreibt.
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(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an 

der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 

50 vom Hundert beteiligt sind, sich an einer anderen 

Gesellschaft beteiligen will.

(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der 

Gemeinden oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 50 vom 

Hundert beteiligt sind, sich an einer anderen Gesellschaft beteiligen will.

(6) Die Gemeinde kann einen Geschäftsanteil an einer 

eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine 

Nachschusspflicht ausgeschlossen oder die Haftsumme auf 

einen bestimmten Betrag beschränkt ist.

(6) Die Gemeinde kann einen Geschäftsanteil an einer eingetragenen 

Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine Nachschusspflicht 

ausgeschlossen oder die Haftsumme auf einen bestimmten Betrag 

beschränkt ist.

§ 122a
Selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts

(1) Die Gemeinde kann Unternehmen in der Rechtsform einer 

Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) 

errichten oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe im Wege 

der Gesamtrechtsnachfolge in Kommunalunternehmen 

umwandeln. § 121 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. Das 

Kommunalunternehmen kann sich nach Maßgabe der 

Unternehmenssatzung an anderen Unternehmen beteiligen, 

wenn das dem Unternehmenszweck dient.

(2) Die Gemeinde kann dem Kommunalunternehmen einzelne 

oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhängenden 

Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann nach 

Maßgabe § 19 durch gesonderte Satzung einen Anschluss- und 

Benutzungszwang zugunsten des Kommunalunternehmens 

festlegen. 
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(3) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse des 

Kommunalunternehmens durch eine Unternehmenssatzung. Die 

Unternehmenssatzung muss Bestimmungen über den Namen 

und die Aufgaben des Unternehmens, die Anzahl der 

Vorstandsmitglieder, die Höhe des Stammkapitals, die 

Wirtschaftsprüfung, die Vermögensverwaltung und die 

Rechnungslegung enthalten. Die Unternehmenssatzung ist der 

Rechtsaufsichtsbehörde vor ihrer Bekanntmachung vorzulegen. 

Änderungen der Aufgaben des Unternehmens und die Auflösung 

des Kommunalunternehmens sind der Rechtsaufsichtsbehörde 

anzuzeigen. Die Gemeinde hat die Unternehmenssatzung und 

deren Änderungen entsprechend den Vorschriften über 

gemeindliche Satzungen bekannt zu machen. Das 

Kommunalunternehmen entsteht am Tag nach der 

Bekanntmachung, wenn nicht in der Unternehmenssatzung ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist.

(4) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten des 

Kommunalunternehmens unbeschränkt, soweit nicht 

Befriedigung aus dessen Vermögen zu erlangen ist 

(Gewährträgerschaft).

(5) Ist eine Beteiligung einer Gemeinde an einer Gesellschaft 

keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde darauf 

hinwirken, dass ihr in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag 

die Befugnisse nach den §§ 53 und 54 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt werden. Bei 

mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung 

den vierten Teil der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft 

zusteht, an der die Gemeinde allein oder zusammen mit anderen 

Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist.

§ 122b 
Organe des Kommunalunternehmens, Personal
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(1) Das Kommunalunternehmen wird von einem Vorstand in 

eigener Verantwortlichkeit geleitet, soweit nicht gesetzlich oder 

durch die Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 

Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen nach außen.

(2) Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem 

Verwaltungsrat überwacht. Der Verwaltungsrat bestellt den 

Vorstand auf höchstens fünf Jahre; eine erneute Bestellung ist 

zulässig. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass bei 

Entscheidungen der Organe des Unternehmens von 

grundsätzlicher Bedeutung die Zustimmung der 

Gemeindevertretung erforderlich ist.

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied 

und den übrigen Mitgliedern. Das vorsitzende Mitglied und die 

übrigen Mitglieder werden von der Gemeindevertretung für fünf 

Jahre bestellt. Die Amtszeit von Mitgliedern des 

Verwaltungsrats, die der Gemeindevertretung angehören, endet 

mit der Amtszeit der Gemeindevertretung oder dem vorzeitigen 

Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder bei der 

Bürgermeisterin mit dem Ausscheiden aus dem Amt. Mitglieder 

des Verwaltungsrats können nicht sein:

1. Beamtinnen und hauptamtliche Angestellte des 

Kommunalunternehmens,

2. leitende Beamtinnen und leitende Angestellte von juristischen 

Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder 

privaten Rechts, an denen das Kommunalunternehmen mit mehr 

als 50 Prozent beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht 

genügt,
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3. Beamtinnen und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die 

unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über das 

Kommunalunternehmen befasst sind.

(4) Das Kommunalunternehmen hat das Recht, Dienstherrin von 

Beamtinnen zu sein, wenn es aufgrund seiner 

Aufgabenübertragung nach § 122 a Abs. 2 hoheitliche 

Befugnisse ausübt. Wird es aufgelöst, hat die Gemeinde die 

Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen zu übernehmen. 

Wird das Unternehmensvermögen ganz oder teilweise auf 

andere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 

Dienstherrinnenfähigkeit übertragen, so gilt für die Übernahme 

und die Rechtsstellung der Beamtinnen und 

Versorgungsempfängerinnen des Kommunalunternehmens 

Kapitel II Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes. Die 

Dienstherrinnenfähigkeit bedarf der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde.

§ 122c
Verwaltung des Kommunalunternehmens

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht von 

Kommunalunternehmen werden nach den für große 

Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft, sofern nicht weiter 

gehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen. 

(2) Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde haben das 

Recht, sich unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck 

den Betrieb, die Bücher und Schriften des 

Kommunalunternehmens einzusehen 
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(3) §§ 92, 93, 99, 101 und XXa und die Vorschriften des 

siebenten Teils über die staatliche Aufsicht und die Rechtsmittel 

sind auf das Kommunalunternehmen entsprechend anzuwenden.

§ 123
Unterrichtungs- und Prüfungsrechte

(2) Ist eine Beteiligung einer Gemeinde an einer Gesellschaft keine 

Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde darauf hinwirken, 

dass ihr in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die Befugnisse 

nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt 

werden. Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die 

Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und einer 

Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde allein oder zusammen mit 

anderen Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist.

(1) Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 

53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, so 

hat sie

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

auszuüben,

2. darauf hinzuwirken, dass ihr und dem für sie zuständigen 

überörtlichen Prüfungsorgan die in § 54 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt 

werden.

Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.
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§ 123a §123a
Beteiligungsbericht und Offenlegung Beteiligungsbericht und Offenlegung

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der 

Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an 

Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem 

Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde 

mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der 

Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an 

Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem 

Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde 

mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

(2) Der Beteiligungsbericht hat mindestens Angaben zu enthalten über (2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die 

Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die 

Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das 

Unternehmen,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das 

Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des 

Unternehmens, die Unternehmensziele, die Kapitalzuführungen und -

entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die 

Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde 

gewährten Sicherheiten,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des 

Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die 

Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die 

Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,

4. die Zahl der Beschäftigten und deren 

Beschäftigungsverhältnisse, der angewandten Tarifverträge auf 

die jeweiligen Beschäftigungsgruppen und zur 

Personalentwicklung, 

4a. die an die Mitglieder des Geschäftsorgans, des 

Aufsichtsrates oder eines vergleichbaren Gremiums jeweils im 

Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Sachleistungen und erteilte 

Pensionszahlungen, die aus den Beschäftigungsverhältnissen 

erwachsen,
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5. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das 

Unternehmen.

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das 

Unternehmen.

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, hat sie darauf 

hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines 

Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die 

ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Sachleistungen 

und ggf. erteilten Pensionszahlungen, die aus dem 

Beschäftigungsverhältnis erwachsen, mitteilen. 

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, hat sie darauf 

hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines 

Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die 

ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer 

Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den 

Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten 

Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht 

erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der 

Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den 

Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung bis zum 

Ende des darauffolgenden Kalenderjahres in öffentlicher Sitzung zu 

erörtern. Die Gemeinde hat die Gemeindeangehörigen über das 

Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. 

Die Gemeindeangehörigen sind berechtigt, den Beteiligungsbericht 

einzusehen. Er ist auf den Internetseiten der Gemeinde zu 

veröffentlichen.

(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher 

Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das 

Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. 

Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

§ 124
Veräußerung von wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen 

und Beteiligungen

(1) Die teilweise oder vollständige Veräußerung einer Beteiligung an 

einer Gesellschaft oder eines wirtschaftlichen Unternehmens sowie 

andere Rechtsgeschäfte, durch welche die Gemeinde ihren Einfluss 

verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn dadurch die Erfüllung 

der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird. Das Gleiche gilt 

für Einrichtungen im Sinne des § 121 Abs. 2.



Seite 127

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der Gemeinden 

und Gemeindeverbände mit mehr als 50 von Hundert beteiligt sind, 

Veräußerungen sowie andere Rechtsgeschäfte im Sinne des Abs. 1 

vornehmen will.

§ 125 § 125
Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften

(1) Die Gemeindevertretung vertritt die Gemeinde in Gesellschaften, die 

der Gemeinde gehören (Eigengesellschaften) oder an denen die 

Gemeinde beteiligt ist. Die Bürgermeisterin vertritt die 

Gemeindevertretung kraft Amtes; sie kann sich durch ein von ihr zu 

bestimmendes Mitglied der Gemeindevertretung vertreten lassen. Die 

Gemeindevertretung kann weitere Vertreterinnen bestellen. Alle 

Vertreterinnen der Gemeindevertretung sind an die Weisungen der 

Gemeindevertretung gebunden, soweit nicht Vorschriften des 

Gesellschaftsrechts dem entgegenstehen. Vorbehaltlich 

entgegenstehender zwingender Rechtsvorschriften haben sie die 

Gemeindevertretung über alle wichtigen Angelegenheiten möglichst 

frühzeitig zu unterrichten und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 

Die von der Gemeindevertretung bestellten Vertreterinnen haben ihr 

Amt auf Verlangen der Gemeindevertretung  jederzeit niederzulegen.

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde in Gesellschaften, die 

der Gemeinde gehören (Eigengesellschaften) oder an denen die 

Gemeinde beteiligt ist. Der Bürgermeister vertritt den 

Gemeindevorstand kraft Amtes; er kann sich durch ein von ihm zu 

bestimmendes Mitglied des Gemeindevorstands vertreten lassen. Der 

Gemeindevorstand kann weitere Vertreter bestellen. Alle Vertreter des 

Gemeindevorstands sind an die Weisungen des Gemeindevorstands 

gebunden, soweit nicht Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem 

entgegenstehen. Vorbehaltlich entgegenstehender zwingender 

Rechtsvorschriften haben sie den Gemeindevorstand über alle wichtigen 

Angelegenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und ihm auf 

Verlangen Auskunft zu erteilen. Die vom Gemeindevorstand bestellten 

Vertreter haben ihr Amt auf Verlangen des Gemeindevorstands 

jederzeit niederzulegen.

Sofern Beamtinnen der Gemeinde von den Gesellschaften für ihre

Tätigkeit eine finanzielle Gegenleistung erhalten, zählt diese zu den

abführungspflichtigen Nebentätigkeitsvergütungen im Sinne von § 2 der

Nebentätigkeitsverordnung in der Fassung vom 21. September 1976

(GVBl. I S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November

1998 (GVBl. S. 492).“

Sofern Beamte der Gemeinde von den Gesellschaften für ihre Tätigkeit 

eine finanzielle Gegenleistung erhalten, zählt diese zu den 

abführungspflichtigen Nebentätigkeitsvergütungen im Sinne von § 2 der 

Nebentätigkeitsverordnung in der Fassung vom 21. September 1976 

(GVBl. I S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 

1998 (GVBl. S. 492).
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(2) Ist der Gemeinde das Recht eingeräumt in den Vorstand, den 

Aufsichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer Gesellschaft 

mehrere Mitglieder zu entsenden, so findet § 51 Abs. 1 Nr. 20 

Anwendung. Die gemeindlichen Vertreterinnen sind gegenüber 

der Gemeindevertretung berichtspflichtig; § 4 Abs. 5 findet 

entsprechende Anwendung. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde das Recht eingeräumt 

ist, in den Vorstand, den Aufsichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer 

Gesellschaft Mitglieder zu entsenden, Der Bürgermeister oder das von 

ihm bestimmte Mitglied des Gemeindevorstands führt in den 

Gesellschaftsorganen den Vorsitz, wenn die Gesellschaft der Gemeinde 

gehört oder die Gemeinde an ihr mehrheitlich beteiligt ist. Die 

Mitgliedschaft gemeindlicher Vertreter endet mit ihrem Ausscheiden aus 

dem hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Dienst der Gemeinde.

(3) Werden Vertreterinnen der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit bei einer 

Gesellschaft haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden 

zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt haben. Auch in diesem Falle ist die Gemeinde 

schadensersatzpflichtig, wenn die Vertreterinnen der Gemeinde nach 

Weisung gehandelt haben.

(3) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit bei einer 

Gesellschaft haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden 

zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt haben. Auch in diesem Falle ist die Gemeinde 

schadensersatzpflichtig, wenn die Vertreter der Gemeinde nach 

Weisung gehandelt haben.

§ 126
Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung

Die Vorschriften des§ 122 Abs. 1 und 2 mit Ausnahme des Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4, der §§ 124 und 125 gelten auch für andere Vereinigungen in 

einer Rechtsform des privaten Rechts. Für die Mitgliedschaft in 

kommunalen Interessenverbänden gelten nur die Vorschriften des § 

125.

§ 127
Eigenbetriebe

(1) Die Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 

Rechnungslegung der wirtschaftlichen Unternehmen ohne 

Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) sind so einzurichten, dass sie eine 

vom übrigen Gemeindevermögen abgesonderte Betrachtung der 

Verwaltung und des Ergebnisses ermöglichen.
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(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs ist der Betriebsleitung 

eine ausreichende Selbständigkeit der Entschließung einzuräumen.

(3) Die näheren Vorschriften über die Verfassung, Verwaltung und 

Wirtschaftsführung einschließlich des Rechnungswesens der 

Eigenbetriebe bleiben einem besonderen Gesetz vorbehalten.

§ 127a
Anzeige

(1) Entscheidungen der Gemeinde über

1. die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung 

eines wirtschaftlichen Unternehmens,

2. die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer 

Gesellschaft sowie die wesentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer 

Gesellschaft,

3. den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen 

Genossenschaft,

4. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 124 Abs. 1

sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor 

Beginn des Vollzugs, schriftlich anzuzeigen. Aus der Anzeige muss zu 

ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Abs. 1 gilt für Entscheidungen über mittelbare Beteiligungen im 

Sinne von § 122 Abs. 5 entsprechend.

§ 127b
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Verbot des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Unternehmen 

besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht davon abhängig 

gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen 

abgenommen werden.

§ 128
Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung

(1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Jahresrechnung oder den 

Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den 

Gesamtabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch 

vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,

3. bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, Einzahlungen, 

Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist,

4. die Anlagen zur Jahresrechnung oder zum Jahresabschluss 

vollständig und richtig sind,

5. die Jahresabschlüsse nach § 114s ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gemeinde darstellen,

6. ob die Berichte nach §§ 112 Abs. 1 und 114s Abs. 3 und 8 eine 

zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln.

(2) Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in 

einem Schlussbericht zusammen.
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§ 129
Rechnungsprüfungsamt

Gemeinden mit mehr als 50000 Gemeindeangehörigen müssen ein 

Rechnungsprüfungsamt einrichten, andere Gemeinden können es 

einrichten. In Gemeinden, für die kein Rechnungsprüfungsamt besteht, 

werden dessen Aufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt des 

Landkreises wahrgenommen. Zum Ausgleich der Kosten, die dem 

Landkreis durch diese Prüfungstätigkeit entstehen, können 

Prüfungsgebühren erhoben werden.

§ 130

Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung von Prüfungen 

unabhängig. Der Gemeindevorstand kann keine Weisungen erteilen, die 

den Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung 

betreffen, Im Übrigen bleiben die Befugnisse des Gemeindevorstands 

und der Bürgermeisterin unberührt.

(2) Die Gemeindevertretung kann sich des Rechnungsprüfungsamts 

bedienen, bestimmte Prüfungsaufträge erteilen und unmittelbare 

Auskünfte verlangen.

(3) Zur Bestellung der Leiterin des Rechnungsprüfungsamts ist die 

Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Das Gleiche gilt für 

die Abberufung und für das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 

nach § 74 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes. Die Leiterin und 

die Prüferinnen des Rechnungsprüfungsamts dürfen eine andere 

Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit ihren 

Prüfungsaufgaben vereinbar ist.
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(4) Zur Leiterin des Rechnungsprüfungsamts soll nur bestellt werden, 

wer eine gründliche Erfahrung im Kommunalwesen, insbesondere auf 

dem Gebiet des gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesens, besitzt. Die Leiterin des Rechnungsprüfungsamts 

darf mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, der Bürgermeisterin 

und den Beigeordneten weder bis zum dritten Grade verwandt noch bis 

zum zweiten Grade verschwägert oder durch Ehe oder durch 

eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden sein. Im Übrigen gilt § 

110 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 entsprechend.

(5) Die Leiterin und die Prüferinnen des Rechnungsprüfungsamts 

dürfen Zahlungen weder anordnen noch ausführen.

§ 131
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung (§ 128),

2. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur 

Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung,

3. die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und der 

Eigenbetriebe einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der 

regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen,

4. bei Einsatz automatischer Datenverarbeitungsanlagen im 

Finanzwesen die Prüfung der Verfahren vor ihrer Anwendung, soweit 

nicht die Ministerin des Innern Ausnahmen zulässt,

5. im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Nr. 1 bis 4 zu prüfen, ob 

zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wird.
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Satz 1 gilt entsprechend für Anstalten öffentlichen Rechts, die durch 

Gemeinden oder mit gemeindlicher Beteiligung errichtet worden sind, 

mit Ausnahme der Sparkassen.

(2) Der Gemeindevorstand, die Bürgermeisterin, die für die Verwaltung 

des Finanzwesens bestellte Beigeordnete und die Gemeindevertretung 

können dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben übertragen, 

insbesondere

1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,

2. die Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Kasse,

3. die Prüfung von Auftragsvergaben,

4. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit,

5. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe,

6. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen in einer 

Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist,

7. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei 

einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Kredits oder sonst vorbehalten 

hat.

§ 132
Überörtliche Prüfung, Prüfung der Wirtschaftsbetriebe

(1) Die überörtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesens 

und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung wird durch besonderes Gesetz 

geregelt.
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(2) Die für die Prüfung der wirtschaftlichen Unternehmen der 

Gemeinden bestehenden besonderen gesetzlichen Vorschriften bleiben 

unberührt.

§ 133
Zulassung von Ausnahmen

Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium kann im Interesse 

der Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesens im Einzelfall von den Regelungen über die 

Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, die 

Jahresrechnung, den Jahresabschluss, die örtliche Rechnungsprüfung, 

zum Gesamtdeckungsprinzip, zur Deckungsfähigkeit und zur 

Buchführung sowie zu anderen Regelungen, die hiermit im 

Zusammenhang stehen, Ausnahmen zulassen. Dies gilt auch für die 

nach § 154 erlassenen Regelungen. Die Ausnahmegenehmigung kann 

unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

§ 134
Unwirksame und nichtige Rechtsgeschäfte

(1) Rechtsgeschäfte, die ohne die aufgrund dieses Gesetzes 

erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde abgeschlossen 

werden, sind unwirksam.

(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot des § 103 Abs. 8, des § 104 

Abs. 1 oder des § 127b verstoßen, sind nichtig.

§ 135

Umfang der Aufsicht
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Die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die 

Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und dass die im 

Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4) befolgt werden. Die 

Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die 

Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht beeinträchtigt werden.

§ 136
Aufsichtsbehörde

(1) Aufsichtsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Stadt 

Frankfurt am Main ist die Ministerin des Innern.

(2) Aufsichtsbehörde der Gemeinden mit mehr als 50 000 

Gemeindeangehörigen ist die Regierungspräsidentin, obere 

Aufsichtsbehörde die Ministerin des Innern. Die Ministerin des Innern 

kann ihre Befugnisse als obere Aufsichtsbehörde auf nachgeordnete 

Behörden übertragen.

(3) Aufsichtsbehörde der übrigen Gemeinden ist die Landrätin als 

Behörde der Landesverwaltung, obere Aufsichtsbehörde die 

Regierungspräsidentin.

(4) Oberste Aufsichtsbehörde ist die Ministerin des Innern.

(5) Ist in einer von der Landrätin als Behörde der Landesverwaltung als 

Aufsichtsbehörde zu entscheidenden Angelegenheit der Landkreis 

zugleich als Gemeindeverband beteiligt, entscheidet die obere 

Aufsichtsbehörde. Sind an Angelegenheiten, die nach diesem Gesetz der 

Genehmigung oder der Entscheidung der Aufsichtsbehörde bedürfen, 

Gemeinden mehrerer Landkreise oder Regierungsbezirke beteiligt, ist 

die gemeinsame nächst höhere Aufsichtsbehörde oder die von dieser 

bestimmte Aufsichtsbehörde zuständig.
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§ 137
Unterrichtung

Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die Angelegenheiten der 

Gemeinde unterrichten; sie kann an Ort und Stelle prüfen und 

besichtigen, Berichte anfordern sowie Akten und sonstige Unterlagen 

einsehen. Sie kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung, ihrer 

Ausschüsse, des Gemeindevorstands und des Ortsbeirats teilnehmen; 

sie kann auch verlangen, dass diese Organe und Hilfsorgane zur 

Behandlung einer bestimmten Angelegenheit einberufen werden.

§ 138
Beanstandung

Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen der 

Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstands und 

des Ortsbeirats, die das Recht verletzen, innerhalb von sechs Monaten 

nach der Beschlussfassung aufheben und verlangen, dass Maßnahmen, 

die aufgrund derartiger Beschlüsse getroffen worden sind, rückgängig 

gemacht werden.

§ 139
Anweisungen

Erfüllt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten oder 

Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehörde die Gemeinde anweisen, 

innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche zu veranlassen.

§ 140
Ersatzvornahme
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Kommt die Gemeinde einer Anweisung der Aufsichtsbehörde nicht 

innerhalb der ihr gesetzten Frist nach, kann die Aufsichtsbehörde 

anstelle der Gemeinde das Erforderliche anordnen und auf deren Kosten 

selbst durchführen oder durch eine Dritte durchführen lassen.

§ 141
Bestellung einer Beauftragten

Wenn und solange der ordnungsmäßige Gang der Verwaltung der 

Gemeinde es erfordert und die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach 

den §§ 137 bis 140 nicht ausreichen, kann die obere Aufsichtsbehörde 

Beauftragte bestellen, die alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde 

auf ihre Kosten wahrnehmen. Die Beauftragte steht in einem öffentlich-

rechtlichen Amtsverhältnis, auf das die Vorschriften für Beamtinnen auf 

Widerruf entsprechend anzuwenden sind. Die Ministerin des Innern 

kann für bestimmte Fälle oder für bestimmte Arten von Fällen die 

Befugnisse der oberen Aufsichtsbehörde auf die Aufsichtsbehörde 

übertragen.

§ 141a

Auflösung der Gemeindevertretung

(1) Die Aufsichtsbehörde hat eine Gemeindevertretung aufzulösen, 

wenn diese dauernd beschlussunfähig ist.

(2) Die obere Aufsichtsbehörde kann eine Gemeindevertretung 

auflösen, wenn eine ordnungsmäßige Erledigung der Aufgaben der 

Gemeinde auf andere Weise nicht gesichert werden kann.

§ 141b
Selbsteintritt der höheren Aufsichtsbehörde
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Kommt die Aufsichtsbehörde einer Anweisung der höheren 

Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach, kann die 

höhere Aufsichtsbehörde anstelle der Aufsichtsbehörde die Befugnisse 

nach den §§ 137 bis 140 ausüben.

§ 142
Rechtsmittel

Gegen Anordnungen der Aufsichtsbehörde ist die Anfechtungsklage 

nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben.

§ 143
Genehmigung

(1) Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist schriftlich zu erteilen; die 

elektronische Form ist ausgeschlossen. Satzungen, Beschlüsse und 

sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde bedürfen, werden - unbeschadet weiterer 

Wirksamkeitsvoraussetzungen - erst mit der Erteilung der Genehmigung 

wirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde 

nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags die 

Genehmigung ablehnt oder der Antragstellerin schriftlich mitteilt, 

welche Gründe einer abschließenden Entscheidung über den 

Genehmigungsantrag entgegenstehen.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Satzungen, Beschlüsse 

und sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde bedürfen, von der Genehmigung allgemein oder unter 

bestimmten Voraussetzungen freistellen und dafür die vorherige 

Anzeige an die Aufsichtsbehörde vorschreiben.

§ 144
(weggefallen)
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§ 145

Schutzvorschrift

Andere Behörden und Stellen als die Aufsichtsbehörden (§ 136) können 

sich im Benehmen mit der Aufsichtsbehörde über Angelegenheiten der 

Gemeinde unterrichten, an Ort und Stelle prüfen und besichtigen sowie 

Berichte anfordern, soweit ihnen nach besonderer gesetzlicher 

Vorschrift ein solches Recht zusteht. Im Übrigen sind sie zu Eingriffen in 

die Gemeindeverwaltung nach den §§ 137 bis 141a nicht befugt.

§ 146
Insolvenz

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde ist 

unzulässig.

§ 147
Verbindung der Kommunen zum Land

(1) Der Landtag und die Landesregierung wahren Verbindung mit den 

Vereinigungen, welche die Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Förderung ihrer Interessen bilden (Kommunale Spitzenverbände). Die 

Kommunalen Spitzenverbände beraten den Landtag und die 

Landesregierung in allen Angelegenheiten, die die Belange der 

Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen. Sie haben in solchen 

Angelegenheiten gegenüber der Landesregierung ein Vorschlagsrecht.
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(2) Bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften des Landes, durch die 

die Belange der Gemeinden und Gemeindeverbände berührt werden, 

sind diese durch ihre Spitzenverbände nach Maßgabe des Gesetzes über 

die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung 

in Hessen zu beteiligen.

§ 148
Maßgebliche Gemeindeangehörigenzahl

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1, § 82 Abs. 1 und § 84 Satz 1 ist 

maßgebend die Gemeindeangehörigenzahl, die für den letzten 

Termin vor der Bestimmung des Wahltages, im Übrigen die 

Gemeindeangehörigenzahl, die für den letzten Termin vor Beginn 

des jeweiligen Haushaltsjahres vom Hessischen Statistischen 

Landesamt festgestellt und veröffentlicht worden ist.

(2) Ist für die Zuständigkeit einer Gemeinde eine 

Mindestgemeindeangehörigenzahl maßgebend, bleibt die 

Zuständigkeit auch bei einem Rückgang der 

Gemeindeangehörigenzahl erhalten; sie erlischt, wenn die 

Mindestgemeindeangehörigenzahl um mehr als zehn vom Hundert 

unterschritten wird.

§§ 151, 152
(weggefallen)

§ 153
Weitergeltung bisheriger Vorschriften

(1) Bis zum Erlass neuer Vorschriften bleiben in Kraft:

a) und b) (gegenstandslos)

c) die Verordnung über gemeindefreie Grundstücke und Gutsbezirke 

vom 15. November 1938 (RGBl. I S. 1631),



Seite 141

d) und e) (gegenstandslos)

(2) bis (7) (gegenstandslos)

§ 154
Überleitungs- und Durchführungsbestimmungen

(1) Die Landesregierung kann Überleitungsvorschriften erlassen.

(2) Die Ministerin des Innern erlässt die Durchführungsvorschriften zu 

diesem Gesetz.

(3) Die Ministerin des Innern kann im Einvernehmen mit der Ministerin 

der Finanzen durch Rechtsverordnung regeln:

1. Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, der mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms sowie die 

Haushaltsführung, die Haushaltsüberwachung und die 

Haushaltssicherung; dabei kann bestimmt werden, dass Einnahmen und 

Ausgaben oder Einzahlungen und Auszahlungen, deren Kosten eine 

Dritte trägt oder die von einer zentralen Stelle angenommen oder 

ausgezahlt werden, nicht im Haushalt der Gemeinde abzuwickeln sind 

und dass für Sanierungs-, Entwicklungs- und Umlegungsmaßnahmen 

Sonderrechnungen zu führen sind,

2. die Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben, Einzahlungen, 

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom 

Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum,

3. die Bildung einer Liquiditätsreserve sowie die Bildung, 

vorübergehende Inanspruchnahme und Verwendung von Rücklagen und 

Rückstellungen,

4. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung, die Fortschreibung und 

die Abschreibung der Vermögensgegenstände und der Schulden,
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5. die Geldanlagen und ihre Sicherung,

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie die Vergabe 

von Aufträgen,

7. die Stundung und Niederschlagung sowie den Erlass von Ansprüchen 

und die Behandlung von Kleinbeträgen,

8. Inhalt und Gestaltung der Jahresrechnung, des Jahresabschlusses, 

des konsolidierten Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie 

die Abdeckung von Fehlbeträgen,

9. die Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse und der 

Sonderkassen, deren Beaufsichtigung und Prüfung sowie die Abwicklung 

des Zahlungsverkehrs und die Buchführung,

10. die Anwendung der Vorschriften für das Haushalts- und 

Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung,

11. die Besetzung von Stellen mit Beamtinnen und Beschäftigten.

(4) Die Ermächtigung nach Abs. 3 schließt die Befugnis ein, zur 

Vergleichbarkeit der Haushalte Muster für verbindlich zu erklären, 

insbesondere für

1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung,

2. die Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans und des 

Finanzplans,

3. die Beschreibung und Gliederung der Produktbereiche und 

Produktgruppen,
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4. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des Finanzplans 

und des Investitionsprogramms,

5. die Gliederung, Gruppierung und Form der Vermögensnachweise,

6. die Zahlungsanordnungen, die Buchführung, den Kontenrahmen, die 

Jahresrechnung und ihre Anlagen, den Jahresabschluss, den 

konsolidierten Jahresabschluss sowie den Gesamtabschluss und deren 

Anlagen,

7. die Kosten- und Leistungsrechnung.

§ 155
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt unbeschadet der Vorschriften in Abs. 2 bis 5 am 

5. Mai 1952 in Kraft. Gleichzeitig treten alle Bestimmungen des 

bisherigen Rechts außer Kraft, die den Vorschriften dieses Gesetzes 

entgegenstehen. Insbesondere treten außer Kraft:

a) bis d) (gegenstandslos) 

(2) Die Vorschriften der §§ 29 bis 38 treten am Tage nach der 

Verkündung in Kraft.

(3) bis (5) (gegenstandslos)

§ 156 § 156
Evaluation Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz soll mit Ablauf des 31.12.2016 überprüft werden. Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.
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